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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. 
S. 221) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S 597) 

    

1.8  Bundes-Immissionsschutz-
gesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 
(BGBl. I S. 2771) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Allgemeines Wohngebiet  

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO (Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) 
können nur ausnahmsweise zugelassen werden (§ 1 Abs. 5 
BauNVO).  

Fernmeldetechnische Hauptanlagen sowie Haupt- oder Nebenanla-
gen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft nach § 4 Abs. 3 
Nr. 2 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO). Die Zulässigkeit von 
fernmeldetechnischen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 
BauNVO wird dahin gehend modifiziert, dass Mobilfunkanlagen un-
zulässig sind (§ 14 Abs. 2 BauNVO, § 1 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 9 BauNVO). 

Die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO (Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) werden nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe 
Planzeichnung) 

    

2.2  GRZ .... 

 

 Grundflächenzahl als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.3  GFZ ..... 

 

 Geschoßflächenzahl als Höchstmaß 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 2 u. § 20 Abs. 2 BauNVO; 
Nr. 2.1. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.4  Überschreitung der 
Grundfläche  

 Die zulässige Grundfläche darf zusätzlich zu der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflächig versie-
gelte 

− Stellplätze und 

WA 
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− Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen  

− durch geringfügig aus dem Gelände herausragende Aufbauten 
von Tiefgaragen 

um weitere 50 %, jedoch höchstens bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,80 überschritten werden  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.5  Z .... 

 

 Zahl der Vollgeschoße als Höchstmaß  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Typenschablonen) 

    

2.6  WH .... m ü. NN 

 

 Maximale traufseitige Wandhöhe über NN 

Die maximale traufseitige Wandhöhe über NN darf an keiner Stelle 
des Hauptgebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird 
wie folgt gemessen:  

− bei Hauptgebäuden mit einem Terrassengeschoß an der Ober-
kante der Attika des zweithöchsten Geschoßes; von außen sicht-
bare Mauern als Terrassenbrüstung zählen dabei mit; Hauptge-
bäude mit Terrassengeschoß sind solche, bei denen die Ge-
schoßfläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % kleiner als 
jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Ge-
schoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone sowie Dach-
überstände bis 0,20 m des obersten Geschoßes bleiben unbe-
rücksichtigt. 

− bei Hauptgebäuden mit Satteldach bzw. Walmdach (sofern es 
sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt ) am 
Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dachhaut (außen)  

− bei Hauptgebäuden mit Pultdach (sofern es sich nicht um 
Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) an der Seite der 
Dachtraufe (niedrigere Seite der beiden horizontal verlaufenden 
Dachabschluss-Seiten) am Schnittpunkt der Außenwand (au-
ßen) mit der Dachhaut (außen); Hauptgebäude weisen dann ein 
Pultdach auf, wenn mindestens 75 % ihrer Dach-Ebenen paral-
lel sind. 

− bei Hauptgebäuden mit Flachdach (sofern es sich nicht um 
Hauptgebäude mit Terrassengeschoß handelt) an der Oberkante 
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der höchsten Attika; von außen sichtbare Mauern als Terrassen-
brüstung zählen dabei mit. 

Sofern zulässige, untergeordnete Widerkehre oder Zwerchgiebel im 
Bereich des Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut lie-
gen, ist die Verbindungslinie zwischen den nächst gelegenen ent-
sprechenden Schnittpunkten außerhalb solcher Bauteile maßgeb-
lich. Dies gilt nicht für zulässige, jedoch nicht mehr als untergeord-
net einzustufende Widerkehre oder Zwerchgiebel, die im Bereich des 
Schnittpunktes der Außenwand mit der Dachhaut liegen. Hier ist die 
Wandhöhe am Schnittpunkt der Außenwand (außen) mit der Dach-
haut (außen) des Widerkehres oder Zwerchgiebels zu messen. Un-
tergeordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% 
der Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich ge-
genüberliegenden Hauswände, einnehmen. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "WH über NN" liegen, ist eine "effektive WH über NN" 
entsprechend den Anteilen der Traufen, die in dem jeweiligen Be-
reich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.7  FH .... m ü. NN 

 

 Maximale Firsthöhe über NN 

Die maximale Firsthöhe über NN darf an keiner Stelle des Haupt-
gebäudes den festgesetzten Wert überschreiten und wird wie folgt 
gemessen:  

− bei Hauptgebäuden mit einem Terrassengeschoß an der höchs-
ten Stelle des Gebäudes mit folgender Maßgabe: der festge-
setzte Wert muss um 0,75 m unterschritten werden; Hauptge-
bäude mit Terrassengeschoß sind solche, bei denen die Ge-
schoßfläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % kleiner als 
jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum sichtbaren Ge-
schoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone sowie Dach-
überstände bis 0,20 m des obersten Geschoßes bleiben unbe-
rücksichtigt. 

− bei Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen mit Satteldach 
bzw. Walmdach (sofern es sich nicht um Hauptgebäude mit Ter-
rassengeschoß handelt) am höchsten Punkt des Firstes  
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− bei Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen mit Pultdach 
(sofern es sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß 
handelt) an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion (ein-
schließlich Dachüberstand) mit folgender Maßgabe: der festge-
setzte Wert muss um 1,00 m unterschritten werden; Hauptge-
bäude weisen dann ein Pultdach auf, wenn mindestens 75 % 
ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

− bei Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen mit Flachdach 
(sofern es sich nicht um Hauptgebäude mit Terrassengeschoß 
handelt) wird die Höhe des Gebäudes ausschließlich durch die 
festgesetzte Wandhöhe begrenzt, die festgesetzte Firsthöhe ist 
daher nicht relevant.  

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festset-
zungen zur "FH über NN" liegen, ist eine "effektive FH über NN" 
entsprechend den Anteilen der Firste, die in dem jeweiligen Bereich 
liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.8  o  Offene Bauweise  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 1 BauNVO; Nr. 3.1. PlanZV; 
siehe Typenschablonen) 

    

2.9    Baugrenze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.10   Richtung der Firstseiten 
von Pultdach-Hauptge-
bäuden 

 Hauptgebäude mit Pultdach sind so zu errichten, dass die Senk-
rechte auf die Firstseite (d.h. die höhere der waagerechten Dach-
kanten) um mindestens 70° von der Nordrichtung abweicht (vgl. 
hierzu auch Skizze in der Begründung).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  
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2.11  Nebenanlagen und sons-
tige bauliche Anlagen au-
ßerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche 

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Neben-
anlagen, und nicht überdachte Stellplätze und Garagen und/oder 
Tiefgaragen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen   
zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.12    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.13    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung als Un-
terhaltungs- und Fußweg 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.14    Straßenbegrenzungslinie mit Bemaßung für das Regelprofil; äu-
ßere Umgrenzung aller Verkehrsflächen (Bemaßung beispielhaft 
aus der Planzeichnung)  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.15  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.16  Behandlung von Nieder-
schlagswasser innerhalb 
des Baugebietes  

 

 In dem Baugebiet ist Niederschlagswasser, das über die Dach- und 
befestigten Flächen der Privatgrundstücke anfällt, im Trennsystem 
abzuleiten. Das Niederschlagswasser (Regenwasser) ist über die öf-
fentlichen Regenwasserkanäle dem westlich außerhalb des Gel-
tungsbereiches geplanten Retentionsfilterbecken zuzuführen. Hier 
ist es zwischenzuspeichern und über die belebte Bodenzone zu fil-
tern und anschließend gedrosselt in den "Sulzmoosbach" abzulei-
ten. Auch beim Einbau einer Zisterne ist der Überlauf an das öffent-
liche Regenwasser-Kanalnetz zu gewährleisten. Sickerschächte sind 
unzulässig. 

5,50 
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Das Ableiten von Schicht- und Grundwasser durch Drainagen über 
die Regenwasserkanalisation ist ohne gesonderte wasserrechtliche 
Genehmigung grundsätzlich unzulässig.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

Schädliche Verunreinigungen des abzuleitenden Niederschlagswas-
ser oder eine Vermischung mit Schmutzwasser sind unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.17    Öffentliche Grünfläche als Bach begleitende Zone des "Sulz-
moosbaches"; ohne bauliche Anlagen, Ver- und Entsorgungsleitun-
gen sind zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.18    Wasserfläche des "Sulzmoosbaches" (nach geplanter Bachöff-
nung) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB; Nr. 10.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Flächen für Hochwasserschutzanlagen; entlang des gekenn-
zeichneten Bereichs sind Anlagen zum Schutz vor Hochwasser 
(HQExtrem) des "Sulzmoosbaches" mind. In der festgesetzten Höhe 
herzustellen (beispielsweise Hochwasserschutzwand, Aufschüttung) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.20  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 4,50 m 
über der Geländeoberkante zulässig.  

Öffentliche Grünfläche 
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Es sind nur Photovoltaik-Module zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.21  Bodenbeläge in dem Bau-
gebiet  

 In dem Baugebiet (private Grundstücke) sind für  

− Stellplätze und 

− Zufahrten und andere untergeordnete Wege 

ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes 
Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Kiesflächen) zulässig. 

Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im Sinne dieser 
Planung zulässigen regelmäßigen Befahren als Zufahrten zu Tief-
garagen einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich machen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.22  Dachbegrünung  Die Flachdächer (Dachneigung 0-3°) im Geltungsbereich sind auf 
einer Fläche von mindestens 75 % pro Dachfläche mit einer exten-
siven Dachbegrünung zu versehen und dauerhaft zu erhalten. Dies 
gilt nicht für technische Einrichtungen und Aufbauten bzw. Dach-
fenster zur Belichtung. Die Dachflächen sind mit einer standortge-
rechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit standortge-
rechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. Die Mächtig-
keit der Substratschicht beträgt mindestens 10 cm. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.23    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung 1 
mit folgendem Inhalt:  

− Die Außenbauteile der Aufenthaltsräume (z.B. Wohnzimmer) 
und Ruheräume (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind gemäß 
den Anforderungen der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - 
auszuführen. An den Fassaden liegt maximal die Anforderung 

   LS 1 
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von Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außenlärmpegel von 
61 dB(A) bis 65 dB(A)) vor. Daraus ergibt sich für die Außen-
bauteile von Büroräumen ein erforderliches Gesamtschall-
dämm-Maß R'W,res von mindestens 30 dB(A), für die Außenbau-
teile von Aufenthalts- und Ruheräumen des Wohnbereiches ein 
erforderliches Gesamtschalldämm-Maß R'W,res von mindestens 
35 dB(A). 

− Die Ruheräume (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind mit ak-
tiven lüftungstechnischen Anlagen zu versehen, die einen zum 
Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindest-
luftwechsel sicherstellen. 

− Die zur Lüftung von Aufenthaltsräumen (z.B. Wohnzimmer) be-
nötigten Fensteröffnungen sind vollständig auf die der "Mars-
weilerstraße" abgewandten Gebäudeseiten (Westen, Süden, Os-
ten) zu orientieren. 

− Ausnahmen von der Orientierungspflicht können zugelassen 
werden, wenn eine Unterbringung von Fensteröffnungen ent-
sprechend der Orientierungspflicht unter der Voraussetzung von 
funktional befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist und 
wenn die betreffenden Räume ersatzweise mit aktiven lüftungs-
technischen Anlagen versehen werden, die einen zum Zwecke 
der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwech-
sel sicherstellen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.24    Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Lärmschutz-Festsetzung 2 
mit folgendem Inhalt:  

− Die Außenbauteile der Aufenthaltsräume (z.B. Wohnzimmer) 
und Ruheräume (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) sind gemäß 
den Anforderungen der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau - 
auszuführen. An den Fassaden liegt maximal die Anforderung 
von Lärmpegelbereich III (maßgeblicher Außenlärmpegel von 
61 dB(A) bis 65 dB(A)) vor. Daraus ergibt sich für die Außen-
bauteile von Büroräumen ein erforderliches Gesamtschall-
dämm-Maß R'W,res von mindestens 30 dB(A), für die Außenbau-
teile von Aufenthalts- und Ruheräumen des Wohnbereiches ein 

   LS 2 
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erforderliches Gesamtschalldämm-Maß R'W,res von mindestens 
35 dB(A). 

− Die zur Lüftung von Aufenthaltsräumen (z.B. Wohnzimmer) und 
Ruheräumen (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) benötigten 
Fensteröffnungen sind vollständig auf die der "Marsweiler-
straße" abgewandten Gebäudeseiten (Westen, Süden, Osten) zu 
orientieren. 

− Ausnahmen von der Orientierungspflicht können zugelassen 
werden, wenn eine Unterbringung von Fensteröffnungen ent-
sprechend der Orientierungspflicht unter der Voraussetzung von 
funktional befriedigenden Raumzuschnitten unmöglich ist und 
wenn die betreffenden Räume ersatzweise mit aktiven lüftungs-
technischen Anlagen versehen werden, die einen zum Zwecke 
der Gesundheit und Beheizung erforderlichen Mindestluftwech-
sel sicherstellen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB; Nr. 15.6. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.25    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
variabler Standort innerhalb der öffentlichen Grünfläche; es sind 
ausschließlich Gehölze aus der entsprechenden Pflanzliste zu 
"Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Der Baum 
ist bei Abgang durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.26    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der öffent-
lichen Grünfläche; es sind ausschließlich Gehölze aus der entspre-
chenden Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu 
verwenden. Die Sträucher sind bei Abgang durch entsprechende 
Neupflanzungen zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27    Zu erhaltender Baum; ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.28  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sind ausschließ-
lich standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus den 
unten genannten Pflanzlisten zu verwenden. 

− Für die Pflanzungen sind ausschließlich standortgerechte, hei-
mische Laubbäume (Hochstämme) mit einem Mindeststamm-
umfang von 20-25 cm sowie Sträucher aus der u.g. Pflanzliste 
zu verwenden. 

− Die öffentliche Grünfläche als Bach begleitende Zone ist mit Ge-
hölzen zu bepflanzen und durch zweischürige Mahd pro Jahr bei 
Verzicht auf Düngung extensiv zu pflegen. Abgehende Gehölze 
sind durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Pflanzliste 1 (Straßenraum, Gehwegeingrünung, private Flächen) 

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Spitz-Ahorn Acer platanoides 
   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 
   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Walnussbaum Juglans regia 
   Stiel-Eiche Quercus robur 
   Silber-Weide Salix alba 
   Winter-Linde Tilia cordata  
   Sommer-Linde Tilia platyphyllos 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme   
   Feld-Ahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogel-Kirsche Prunus avium 
   Wildbirne Pyrus communis 
   Sal-Weide Salix caprea 
   Fahl-Weide Salix rubens 
   Vogelbeere Sorbus aucuparia 
     

   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 
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   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 

   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 

   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hunds-Rose Rosa canina 

   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Fahl-Weide Salix rubens 

   Mandel-Weide Salix triandra 
   Korb-Weide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

   Trauben-Holunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

     

   Pflanzliste 2 (bachbegleitende Grünfläche) 

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Schwarz-Erle Alnus glutinosa 
   Grau-Erle Alnus incana 
   Hänge-Birke Betula pendula 
   Silber-Weide Salix alba 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse  

   Trauben-Kirsche Prunus padus 
   Bruch-Weide Salix fragilis 
   Korb-Weide Salix viminalis 
     

   Sträucher  

   Grün-Erle Alnus viridis 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Echter Faulbaum Rhamnus frangula 
   Ohr-Weide Salix aurita 
   Grau-Weide Salix cinerea 
   Purpur-Weide Salix purpurea 
   Silber-Kriech-Weide Salix repens argentea 
   Mandel-Weide Salix triandra 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 
     

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.29  Pflanzungen in dem Bau-
gebiet (private Grundstü-
cke)  

 Pflanzungen: 

− Für die Pflanzungen in dem Baugebiet sind standortgerechte, 
heimische Bäume und Sträucher aus der oben genannten, ent-
sprechenden Pflanzliste 1 zu verwenden. 

− Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste 1 festgesetzt sind, zulässig (z.B. Zier-
sträucher, Rosen-Züchtungen). 

− Pro 400 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens 
1 Laubbaum sowie 3 Solitärsträucher aus der o.g. Pflanzliste 1 
zu pflanzen. Abgehende Bäume und Sträucher sind durch eine 
entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. Bereits vorhandene 
Bäume und Sträucher können auf das Pflanzgebot angerechnet 
werden.  

− In Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, sind aus-
schließlich Laubgehölze zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

    

2.30  
 
 

            Pflanzung  
 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; Pflanzung 

Pflanzung von lockeren Gehölz-Gruppen als lückiger Ufergehölz-
Randstreifen welch die als zu erhaltend festgesetzten Bäume ergän-
zen. In den Randbereichen sind feuchte bis frische Krautsäume zu 
entwickeln. Es sind Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in 
den öffentlichen Flächen" – Pflanzliste 2 (bachbegleitende Grünflä-
che) zu pflanzen.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

2.31    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes 
"Innere Breite" der Gemeinde Baindt  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.32    Bereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere 
Breite"; die Inhalte des Bebauungsplanes "Innere Breite" (Fassung 
vom 01.07.1987, rechtsverbindlich seit 06.11.1987) sowie alle 
Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen 
Bebauungsplan beziehen, vor dieser Änderung werden für diesen 
Bereich vollständig durch diesen Bebauungsplan ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; siehe Planzeichnung) 

 



 Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des  
Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil mit 69 Seiten, Fassung vom 05.09.2019 

Seite 17 

3    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

3.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Än-
derung des Bebauungsplanes "Innere Breite" der Gemeinde Baindt  

Die Inhalte des Bebauungsplanes "Innere Breite" (Fassung vom 
01.07.19.87, rechtsverbindlich seit 06.11.1987) sowie alle Ände-
rungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen Be-
bauungsplan beziehen, vor dieser Änderung werden für diesen Be-
reich vollständig durch die örtlichen Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Innere Breite" ersetzt. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung 

    

3.2  Dachformen  Alle vorgeschriebenen Dachformen gelten nur für Dächer von Haupt-
gebäuden. Für untergeordnete Bauteile (z.B. Zwerchgiebel, Ein-
gangsüberdachungen) sind andere Dachformen zulässig. Unterge-
ordnet sind diese Bauteile dann, wenn sie nicht mehr als 50% der 
Hausbreite, gemessen jeweils an den Außenkanten der sich gegen-
überliegenden Hauswände, einnehmen.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.3  SD  Dachform Satteldach mit folgenden Maßgaben:   

Vertikale Versätze von sich gegenüberliegenden Dach-Ebenen (hö-
henmäßig versetzter First) sind zulässig; sie werden auf 
max. 1,75 m (senkrecht gemessen von Oberkante Teil-First zu Ober-
kante Teil-First) beschränkt. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.4  WD  Dachform Walmdach (auch als Zeltdach oder so genanntes Krüp-
pelwalmdach zulässig)  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 
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3.5  PD  Dachform Pultdach mit folgender Definition: Mindestens 75 % al-
ler Dach-Ebenen des jeweiligen Hauptgebäudes müssen zueinander 
parallel sein. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrechten 
Projektion auf die Fläche gemessen. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.6  FD  Dachform Flachdach; als Flachdächer gelten Dächer bis zu einer 
Dachneigung von max. 3°. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.7  DN .... - ....°  Dachneigung; Winkel zwischen der Horizontalen und der Ebene 
des Daches als Mindest- und Höchstmaß; gilt für das Dach des 
Hauptgebäudes sowie für Terrassengeschoße und für Widerkehre 
und Zwerchgiebel ab 6,00 m Breite (Außenkante Außenwand). Auf-
grund der für die entsprechenden Dachformen unterschiedlich fest-
gesetzten Dachneigungen gilt folgende Unterscheidung: 

− Hauptgebäude mit einem Terrassengeschoß sind solche, bei de-
nen die Geschoßfläche des obersten Geschoßes um mind. 33 % 
kleiner als jedes der darunter liegenden freien, d.h. rundum 
sichtbaren Geschoße ist; nichtüberdachte Terrassen und Balkone 
des obersten Geschoßes bleiben unberücksichtigt. 

− Hauptgebäude mit Pultdach sind solche bei denen mindestens 
75 % ihrer Dach-Ebenen parallel sind. 

− Hauptgebäude mit Flachdach weisen eine maximale Dachnei-
gung von 3° auf. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.8  Solar- und Fotovoltaikan-
lagen auf Dächern 

 

 Thermische Solar- und Fotovoltaikanlagen sind der gewählten 
Dachneigung entsprechend parallel zur Dachfläche, auf der sie be-
festigt werden, auszuführen. Dies gilt nicht für Flachdächer. Die Auf-
ständerung thermischer Solar- bzw. Fotovoltaikanlagen auf Flach-
dächern ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− die maximale Höhe der Oberkante der Module gegenüber dem 
jeweils senkrecht darunterliegenden Punkt auf der Dachhaut be-
trägt 1,00 m (Aufständerung) und 
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− der waagerechte Abstand der Oberkante der Module zur nächst-
gelegenen Dachkante (Attika, Traufe, Ortgang) muss mindes-
tens 1,00 m betragen.  

(Hinweis: Bei der Errichtung von PV-Anlagen ist die Festsetzung 
"Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft" zu beachten) 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO; siehe Typenschablonen) 

    

3.9  Widerkehre und Zwerch-
giebel 

 Widerkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 
Firstrichtung quer zur Haupt-Firstrichtung) und Zwerchgiebel (ge-
genüber der Außenwand nicht vorspringende Bauteile mit Firstrich-
tung quer zur Haupt-Firstrichtung, welche die Traufe unterbrechen) 
sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

− max. Breite (Außenkante Außenwand): 6,50 m  

− Mindestabstand (Außenkanten) untereinander bzw. zu evtl. 
Dachaufbauten: 1,50 m 

− Mindestabstand (Außenkanten) zur Gebäudekante im 1. Dach-
geschoß der jeweiligen Giebelseite: 1,50 m (frei stehende Bau-
teile wie Stützen etc. unter 0,50 m Breite sowie Dachüberstände 
bleiben unberücksichtigt)  

− Mindestabstand (senkrecht gemessen) zum nächstgelegenen 
First des Hauptdaches: 0,30 m 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.10  Dachaufbauten  Dachaufbauten (Dachgaupen und Dacheinschnitte ohne eine voll-
ständige Überdachung (so genannte Negativgaupen) sind nicht zu-
lässig.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.11  Materialien   Als Dachdeckung für Dächer von  

− Hauptgebäuden  

− Garagen sowie 

− sonstigen Nebengebäuden  
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sind alle Materialien mit Ausnahme von blanken Metall-Oberflä-
chen (Blechdächer ohne Beschichtung) bzw. von glänzenden bzw. 
spiegelnden Oberflächen (z.B. engobierte Dachpfannen) zulässig.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind darüber hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
(Sonnenkollektoren, Fotovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich 
sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Materialien zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.12  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dächer.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaik-Anlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs-Teile, Abdichtungs-Ele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

3.13  Anzahl der Stellplätze in 
dem Baugebiet  

 Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze pro Wohnung in dem 
Baugebiet beträgt: 

 
   Wohnungsgröße (WoFlV) Stellplätze hierfür 

   kleiner 45 m2 1,0 

   ab 45 m2 2,0 

   Für andere Nutzungen als Wohnen bleiben die gesetzlichen Vor-
schriften unbenommen. 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
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4    Kennzeichnungen gem. § 9 Abs. 5 BauGB mit Zei-
chenerklärung 

    

4.1                                                                                             Umgrenzung von Flächen deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind; 

Im nördlichen Geltungsbereich liegt auf Flurstück 55 der im Boden-
schutz- und Altlastenkataster erfasste Altstandort "Marsweiler 
Straße 2" (Flächennummer 1346). Die Fläche wurde aufgrund der 
ehemaligen Nutzung als Spedition und Werkstatt als Altstandort er-
fasst und im Bodenschutz- und Altlastenkataster dokumentiert. 

Der Altstandort ist eingestuft in B-Entsorgungsrelevanz. Das heißt, 
der Altlastenverdacht ist ausgeräumt, es besteht daher kein weiterer 
Handlungsbedarf. Aufgrund der Nutzungshistorie kann bei Eingrif-
fen in den Untergrund stellenweise verunreinigtes Bodenmaterial 
angetroffen werden, das ggf. entsprechend den abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu verwerten bzw. zu entsorgen 
ist. Mit möglichen Verunreinigungen ist im Bereich des laut Erfas-
sungsunterlagen noch existierenden Ölabscheiders zu rechnen. 

Zukünftige Tiefbauarbeiten sind unter Aufsicht eines Fachbauleiters 
Altlasten durchzuführen. 

(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB; §§ 4, 9, 10 BBodSchG; siehe Planzeich-
nung) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    
 

 Überschwemmungsbereich eines HQExtrem-Ereignisses des "Sulz-
moosbaches" 
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Weiterführende Grenze der räumlichen Geltungsbereiche des Be-
bauungsplanes "Innere Breite" der Gemeinde Baindt (siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.2    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

6.4    Geplante Grundstücksgrenzen; die so gekennzeichneten Grenzen 
stellen einen Vorschlag zur Aufteilung der Grundstücke dar (siehe 
Planzeichnung) 

    

6.5    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

     

6.6    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

6.7    Flächen für Hochwasserschutzanlagen außerhalb des Geltungs-
bereiches; entlang des gekennzeichneten Bereichs sind Anlagen zum 
Schutz vor Hochwasser (HQExtrem) des "Sulzmoosbaches" mind. In der 
festgesetzten Höhe herzustellen (beispielsweise Hochwasserschutz-
wand, Aufschüttung) 

(siehe Planzeichnung) 

    

466,00 
467,00 
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6.8    Begrenzungslinie für weiterführende Straße außerhalb des Gel-
tungsbereiches; weiterführende Straße im Bebauungsplan "Misch-
gebiet Fischerareal" 

(siehe Planzeichnung) 

    

6.9    Höhenpunkte für die Oberkante der geplanten Straße außer-
halb des Geltungsbereiches; zwischen dem jeweils festgesetzten Hö-
hen ist die festgesetzte Oberkante des geplanten Geländes einzuhal-
ten. Die Werte der Oberkante dürfen nicht unterschritten werden. Die 
Bereiche zwischen den festgesetzten Höhenpunkten müssen eine 
Höhe zwischen den angrenzenden Werten aufweisen. 

(§ 9 Abs. 9 Nr. 16 c BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB; siehe Planzeich-
nung) 

    

6.10    Geplante Böschung bei Öffnung des "Sulzmoosbaches" (siehe 
Planzeichnung) 

    

6.11    Begrenzungslinie für Unterhaltungs- und Fußweg; äußere 
Umgrenzung; die genaue Lage- und Ausführungsplanung findet 
nach Abschluss der Bachöffnung des Sulzmoosbaches statt. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

6.12  Natur- und Artenschutz  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet oder bedarfs-
weise über Bewegungsmelder gesteuert werden. 

Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Die Errichtung von Regenwasser-Auffangbecken (Zisternen) sowie 
eines Komposts wird empfohlen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 
15.06; 2. Mahd Ende September) gepflegt werden. Das Mähgut 
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sollte von der Fläche entfernt werden. Die Ausbringung von Dünge- 
oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden werden. 

    

6.13  Artenschutz  Um Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, muss die Räumung der Baufelder sowie die Beseitigung der 
Gehölze zwischen 01.10 und 28.02 außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln erfolgen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entfallen Höhlenbäume 
und Gebäude und damit auch (potenzielle) Quartiere für höhlenbrü-
tende Vögel und Fledermäuse. Um zu gewährleisten, dass die Le-
bensraumbedingungen für diese Arten erhalten bleiben, sind fol-
gende artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen umzusetzen: 

− Für den Haussperling ist ein Sperlingskoloniehaus (z.B. Schweg-
ler 1SP) an Gebäuden in räumlicher Nähe anzubringen. 

− Für Kohl- und Blau- und Weidenmeise sind sechs Meisennistkäs-
ten im räumlichen Zusammenhang zu installieren (z.B. Schweg-
ler Nisthöhle 1B, zwei Kästen mit 26 mm Lochdurchmesser, vier 
Kästen mit 32 mm Lochdurchmesser). 

− Die Aufhängung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zusammenhang 
mit der Fällung der Höhlenbäume, bzw. mit dem Abriss der Ge-
bäude spätestens bis Anfang März des folgenden Frühjahrs zu 
erfolgen. 

− Es ist auf einen fachgerechten Standort (2-4 m hoch, Exposition 
Südost, Halbschatten, freier Anflug möglich) zu achten. Nistkäs-
ten der gleichen Vogelart sind mind. 10 m voneinander entfernt 
aufzuhängen, Ausnahme Haussperling).  

− Für höhlen- und spaltenbewohnende Fledermausarten sind drei 
Ersatzquartiere im räumlichen Zusammenhang aufzuhängen 
(z.B. Schwegler Fledermausflachkasten 1FF, Fledermaushöhle 
2FN).  

− Die Nisthilfen müssen jährlich im Herbst (November/Dezember) 
fachgerecht gereinigt werden. 

− Wespen-/Hornissennester sind erst im Frühjahr des Folgejahres 
aus den Nisthilfen zu entfernen. Die Aufhängung der Nisthilfen 
hat in zeitlichem Zusammenhang mit der Fällung der Höhlen-
bäume, spätestens bis Anfang März des folgenden Frühjahrs zu 
erfolgen. 
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Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe faunistisches Fachgut-
achten vom 10.02.2016. 

    

6.14    Vorhandener Baum (Erhaltung bzw. Beseitigung in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung) 

    

6.15    Vorhandene Strauchgruppe (Erhaltung bzw. Beseitigung in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Baumaßnahme, siehe Planzeichnung) 

    

6.16  Vorhandene Gehölze  Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 01.03. 
bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkommende Bäume, Sträucher 
oder andere Gehölze zu roden. Notwendige Gehölzbeseitigungen so-
wie die Baufeldräumung sollten daher außerhalb der Brutzeit von 
Vögeln zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jahres 
erfolgen. Es wird empfohlen, auch die nicht als zu erhalten festge-
setzten vorhandenen Gehölze möglichst zu erhalten (Erhaltung bzw. 
Beseitigung in Abhängigkeit von der jeweiligen Baumaßnahme) 
und während der Bauzeit mit entsprechenden Baumschutzmaßnah-
men zu sichern. Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich 
zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 
"Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für 
die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnah-
men" durchgeführt werden. 

    

6.17    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des europäischen 
Schutzgebietsnetzwerkes "Natura2000"; hier Teilfläche des 
FFH-Gebiets "Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzen-
reute" (Schutzgebiets-Nr. 8223-311), außerhalb des Geltungsbe-
reiches (§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeichnung).  
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Mischwasserkanal (Bestand) 

6.18    "Sulzmoosbach" (ungefährer Verlauf, siehe Planzeichnung); ver-
dolte Abschnitte sind mit einer gestrichelten, offene mit einer 
durchgezogenen Linie dargestellt.  

    

6.19  Gewässerrandstreifen  Seit Inkrafttreten des Wassergesetzes am 01.01.2014 gelten nach 
§ 29 Wassergesetz (WG) auch für den Innenbereich Gewässerrand-
streifen in einer Breite von 5 m. Der Gewässerrandstreifen bemisst 
sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der 
Böschungsoberkante, ansonsten bei fehlender Gewässerbö-
schungsoberkante ab der Linie des Mittelwasserstandes. 

Die Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung 
der ökologischen Funktionen der Gewässer, der Wasserspeiche-
rung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung 
von Stoffeinträgen. 

Folgendes ist im Bereich des Gewässerrandstreifens verboten (gem. 
§ 38 Wasserhaushaltsgesetz und § 29 Wassergesetz für Baden-
Württemberg): 

− Einsatz und Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

− Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

− die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt 
werden können  

− Anpflanzung von nicht standortgerechten Bäumen und Sträu-
chern 

− Entnahme von standortgerechten Bäumen und Sträuchern 

    

6.20    Haupt-Abwasserleitungen unterirdisch, hier Mischwasserkanal 
(siehe Planzeichnung) 

    

6.21    Retentionsfilterbecken außerhalb des Geltungsbereiches; Lage 
und Größe sind ungenau (siehe Planzeichnung) 

Es ist geplant in dem Retentionsfilterbecken Niederschlagswasser 
von öffentlichen Verkehrsflächen und von privaten Grundstücken zu-
rückzuhalten und über die belebte Bodenzone zu behandeln. Der 

R 
71
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Bereich soll als naturnahes Retentionsbecken mit natürlichen Bö-
schungswinkeln angelegt werden. 

    

6.22  Grundwasserdichte Unter-
geschoße 

 Auf Grund der umzusetzenden Versickerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoß ausgeführt werden.  

    

6.23  Hochwasser  Das Plangebiet liegt laut bisherigen Hochwasserkarte (HWGK) im Über-
schwemmungsbereich eines HQExtrem- sowie eines HQ100-Ereignisses. 
Diese sind aber nicht aktuell. Im Bereich des Plangebietes selbst ist der 
"Sulzmoosbach" verdolt. Da das Risiko einer Überflutung für Teilbe-
reiche nicht ausgeschlossen werden kann, sollten im Rahmen einer 
Neubebauung von Grundstücken mögliche Hochwasserschutzmaß-
nahmen berücksichtigt bzw. eine hochwassersichere Bebauung vor-
genommen werden. 

Um entstehenden Schäden bei Hochwasser vorzubeugen, sind hochwas-
serangepasste Maßnahmen zum Objektschutz der Bebauung erforderlich. 
Für eine hochwasserangepasste Bauweise wird auf die Arbeitshilfe 
"Hochwasserschutzfibel", herausgegeben vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, verwiesen. 

In einem parallelen Verfahren beabsichtigt die Gemeinde Baindt Hoch-
wasserschutzmaßnahmen am "Sulzmoosbach" durchzuführen. Der nörd-
lich verlaufende, verdolte Abschnitt des "Sulzmoosbaches" soll im Rah-
men der Bauausführung aufgedeckt werden, um die Überschwemmungs-
fläche HQ100 und HQExtrem mittels Bereitstellung von Retentionsfläche zu 
reduzieren bzw. zurück zu nehmen. Bei einer positiven wasserrechtlichen 
Genehmigung und Umsetzung dieser Maßnahmen entfallen die vorge-
nannten Ausgleichmaßnahmen und Einschränkungen zur baulichen Nut-
zung, da in diesem Fall das Plangebiet dieses Bebauungsplanes keine 
Überschwemmungsflächen nach § 76 WHG mehr in Anspruch nimmt.  

Gemäß § 78 c WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in 
festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ver-
boten.  
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6.24  Bodenschutz  Um den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
sicherzustellen wird empfohlen, ein Bodenmanagementkonzept zu 
erstellen und die Bauausführung bodenkundlich begleiten zu lassen. 
Das Bodenmanagementkonzept sollte folgende Punkte umfassen: 
Feststellung der physikalischen Eigenschaften des auszuhebenden 
Bodens; Erdmassenberechnungen (getrennt nach A-, B-, C-Hori-
zont); Mengenangaben bezgl. künftiger Verwendung des Bodens; 
direkte Verwendung (im Baugebiet, außerhalb des Baugebietes); 
Trennung von Oberboden und kulturfähigem Unterboden bei Ausbau 
und Lagerung; Zwischenlagerung (Anlage von Mieten nach der 
DIN 19731); Maßnahmen zur Vermeidung und zur Beseitigung von 
Bodenverdichtungen; Ausweisung von Lagerflächen sowie Auswei-
sung von Tabuflächen (keine bauseitige Beanspruchung). Informa-
tionen zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen enthält der Flyer "Bo-
denschutz beim Bauen", der als pdf auf der Homepage des Landrat-
samtes Ravensburg verfügbar ist. 

Die DIN 19731 ("Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Boden-
material") und DIN 18915 ("Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
– Bodenarbeiten") sind bei der Bauausführung einzuhalten. 

    

6.25  Barrierefreies Bauen  Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch 
den Bauherrn die Möglichkeit der Umsetzung barrierefreier Woh-
nungen in den Erdgeschoßen der geplanten Gebäude geprüft und in 
Betracht gezogen werden. 

    

6.26  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbauord-
nung 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk der 
DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. §2 (5) Ausführungsverordnung zur 
Landesbauordnung sowie Ziff.5.1 IndBauRL.   

Die Installation von Überflurhydranten wird ausdrücklich empfohlen. 
Sie bieten bei Brandeinsätzen gegenüber den Unterflurhydranten 
einsatztaktisch erhebliche Vorteile, insbesondere durch die deutlich 
bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit. 
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Die Feuerwehr Baindt verfügt über kein eigenes Hubrettungsfahr-
zeug. Auch die zuständigen Stützpunktfeuerwehr der Großen Kreis-
stadt Weingarten kann - aufgrund einer Fahrtzeit > 5 min - das 
dort vorgehaltenen Hubrettungsfahrzeug nicht innerhalb der fach-
technisch erforderlichen Eintreffzeit für Menschenrettungsmaßnah-
men einsetzen. Da Schiebleitern, mit einer Nennrettungshöhe von 8 
m bis 12 m nur bedingt für wirksame Lösch- und Rettungsarbeiten 
i.S.d. § 15 LBO geeignet sind, bestehen für den Bereich des obigen 
Bebauungsplanes grundsätzliche Bedenken gegenüber Aufenthalts-
räumen, die eine Rettungshöhe > 8 m aufweisen. In solchen Fällen 
muss ein zweiter baulicher Rettungsweg hergestellt werden, der den 
Anforderungen der DIN 18065 (notwendige Treppen) entspricht. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten. 

    

6.27  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, Kabelverteiler-
schränke, Straßenlaternen oder ähnliche Einrichtungen in der öf-



 Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des  
Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil mit 69 Seiten, Fassung vom 05.09.2019 

Seite 31 

fentlichen/privaten Fläche zu installieren. Die Gemeinde Baindt be-
hält sich die Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. 
erforderliche Vereinbarungen vor.  

Den Bauherren wird empfohlen, ein Leer-Rohr von der Erschlie-
ßungs-Straße zum Gebäude zur Aufnahme der Telekommunikati-
onskabel vorzusehen.  

Die Grundstücke werden mit einem Anschluss an das Fernwärmenetz 
versehen. Im Sinne einer schadstoffarmen Energie-Erzeugung sollte 
von diesem Anschluss Gebrauch gemacht werden. 

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte ist unabhängig 
von der festgesetzten Baugrenze bzw. den ggf. festgesetzten Flächen 
für Garagen, Nebenanlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte 
sind von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art freizuhalten.  

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Geruchs-
Immissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzen-
schutzmitteln etc.) sowie Lärm-Immissionen (z.B. Traktorengeräu-
sche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässernähe als wasser-
dichte und auftriebsichere Wannen ausgeführt werden. Versicke-
rungsmulden sollten im Abstand von mind. 6,00 m zu unterkellerten 
Gebäuden angelegt werden. 

Alle genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Pa-
tentamt archiviert und gesichert hinterlegt. Die genannten Normen 
und Richtlinien können bei der Gemeinde Baindt, Marsweiler Straße 
4, eingesehen werden. 

    

6.28  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungs-Planung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Gemeinde Baindt 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.29  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt.  
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7  Satzung   
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.03.2018 (GBl. S. 65, 73), § 74 der 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung 
(PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt den Bebauungsplan "Wohnen Fi-
scherareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil 
vom 05.09.2019. yyq 

 
 § 2 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 05.09.2019. Dem Be-
bauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften hierzu wird die jeweilige Begründung vom 05.09.2019 beige-
fügt, ohne deren Bestandteil zu sein. 

Die bisherigen Inhalte des Bebauungsplanes "Innere Breite" (Fassung vom 01.07.1987, rechtsverbindlich seit 
06.11.1987) sowie alle Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen Bebauungsplan 
beziehen, innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches werden durch die nunmehr festgesetzten Inhalte voll-
ständig ersetzt.  

 
 § 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 100.000,- € 
(Einhunderttausend Euro) belegt werden.  

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften zu: 

− Dachformen 

− Dachneigung 
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− Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern 

− Widerkehre und Zwerchgiebel 

− Dachaufbauten 

− Materialien 

− Farben 

− Anzahl der Stellplätze dem Baugebiet 

nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet.  

 
 § 4 In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu der Gemeinde Baindt treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jewei-
ligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 § 5 Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Wohnen 
Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
im Wege der Berichtigung angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
Baindt, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(S. Rürup, Bürgermeisterin) (Dienstsiegel) 
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8  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

8.1  Allgemeine Angaben 

8.1.1  Zusammenfassung 

  Durch den Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere 
Breite" wird die Umsetzung neuer Wohnbebauung westlich anschließend an die Ortsmitte ermöglicht. 
Dadurch erfolgt eine sinnvolle Umnutzung von Brachflächen im Innenbereich und ermöglicht eine 
städtebauliche Neuordnung der Ortsmitte. Weiterhin werden auf den Grundstücken mit den Fl.-
Nrn. 51 und 51/1 die bestehenden Festsetzungen moderat aufgeweitet, um einem zeitgemäßen Neu-
bau zu entsprechen.  

  Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte von Baindt und wird im Osten durch die "Küferstraße", 
im Süden vom Gelände des Bauhofes und der Feuerwehr an der "Ziegeleistraße" begrenzt, im Westen 
derzeit durch landwirtschaftliche Fläche sowie etwas weiter westlich von der Kreis-Straße 7951. Im 
Norden angrenzend verläuft die "Marsweiler Straße". Der Geltungsbereich wird im Osten von Einrich-
tungen der Ortsmitte Baindt mit dem Rathaus, einer Veranstaltungshalle, Einzelhandelsnutzungen 
und einem Parkplatz begrenzt. 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung dringend benötigter Wohnbauflächen, 
zur Deckung des Wohnraumbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung sowie des Wohnraumbedarfs, der 
auf Grund von Zuwanderung vorhanden ist. Die Fläche befindet sich innerhalb des förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebietes "Ortskern II". Deshalb wird mit dieser Planung der städtebaulichen Neuord-
nung des Gemeindezentrums Rechnung getragen. 

  Die überplanten Flächen werden im rechtgültigen Flächennutzungsplan als "Mischbauflächen" (M)   
dargestellt und sind daher im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berichtigen. 

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umweltbe-
richtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erforderlich, 
da die Aufstellung des Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung "Innere Breite" und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu im beschleunigten Verfahren (Bebauungspläne der Innenentwick-
lung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung "Innere Breite" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  
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8.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich westlich der Ortsmitte der Gemeinde Baindt und wird 
im Osten durch die "Küferstraße" begrenzt. Im Norden verläuft die "Marsweiler Straße", im Westen 
bildet der Bereich des ebenfalls im Bauleitverfahren befindlichen Bebauungsplanes "Mischgebiet 
Fischerareal" und 10. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" sowie die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu den Rand des Geltungsbereiches. Im Süden grenzt der Geltungsbereich an das Ge-
lände des Bauhofes und der Feuerwehr an.  

  Das Plangebiet befindet sich im Sanierungsgebiet "Ortskern II". 

  Im südlichen Bereich der Planung grenzt der Geltungsbereich dieser Planung an den Geltungsbe-
reich des bereits rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "Innere Breite" und überlagert diesen teil-
weise. Darüber hinaus sind für die Bereiche der wasserwirtschaftlichen und landschaftsplanerischen 
Maßnahmen die erforderlichen Flächen (Öffnung des "Sulzmoosbaches") in den Geltungsbereich 
aufgenommen.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 51, 51/1, 
53 (Teilflächen), 53/1 (Teilflächen), 55 (Teilflächen), 58/4 (Teilflächen) und 87 (Teilflächen). 

 

8.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

8.2.1  Bestands-Daten und allgemeine Grundstücks-Morphologie 

  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Schussental. Die landschaftlichen Bezüge 
werden vom Bodenseebecken geprägt.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich im nördlichen Bereich Gebäude, die momentan 
durch die Gemeinde genutzt werden, im Zuge der Neuordnung aber abgerissen werden sollen. Im 
Süd-Osten besteht weitere Bestandsbebauung, die zu Wohnzwecken genutzt wird, sowie einige 
Bäume, welche im Zuge der Erschließung teilweise erhalten werden sollen. Darüber hinaus sind 
keine naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

  Die überwiegenden Teile des Geländes sind nahezu eben. Die Anschlüsse an die bereits bebauten 
Grundstücke im Süden sind unproblematisch.  

 
8.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die Überlegungen des städtebaulichen Wettbewerbes zur 
städtebaulichen Neuordnung des Gemeindezentrums aus den Jahren 2014 und 2015 konkretisie-
ren und die planerischen Voraussetzungen dazu schaffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde die 
Realisierung von Wohnbebauung durch die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes ange-
dacht. So dient dieser Bebauungsplan der Ausweisung von Flächen für allgemeine Wohngebiete, 
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um den Wohnraumbedarf der ortsansässigen Bevölkerung zu decken sowie den Wohnraumbedarf, 
der auf Grund von Wanderungsgewinnen vorhanden ist. 

Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Gemeinde nicht möglich der Nachfrage nach 
Wohnraum gerecht zu werden. In der Gemeinde gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäude-
leerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage 
nach Wohngrundstücken decken könnten. Der Gemeinde erwächst daher ein Erfordernis bauleit-
planerisch steuernd einzugreifen. 

  Der Bebauungsplan "Innere Breite" kann in seiner verkleinerten Fassung weiter bestehen. Vor-
liegend setzt der Bebauungsplan "Innere Breite" Flächen für den Gemeinbedarf fest. Innerhalb des 
Geltungsbereiches befinden sich Feuerwehr und Bauhof der Gemeinde Baindt. Durch die 8. Ände-
rung des Bebauungsplanes "Innere Breite" wurden die planungsrechtlichen Möglichkeiten für die 
Herstellung einer Lagerhalle für den Bauhof sowie die Realisierung einer Feuerwehrzufahrt auf die 
Kreisstraße (K 7951) geschaffen. Das Erfordernis des Bebauungsplanes "Innere Breite" besteht in 
der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Gemeinbedarfsflächen der Feuer-
wehr und des Bauhofs der Gemeinde Baindt. Dem trägt der Bebauungsplan "Innere Breite" Rech-
nung. Dies wird auch nicht durch die Verkleinerung des Geltungsbereiches tangiert. Die Bedürfnisse 
der Feuerwehr sowie des Bauhofes werden auch ausreichend in dem verkleinerten Geltungsbereich 
berücksichtigt.  

 

8.2.3  Übergeordnete Planungen 

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

 − − 2.3.1.1 
 

Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren und 
in Siedlungsbereichen und Siedlungsschwerpunkten mit guter Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr und leistungsfähigem Anschluss an das überört-
liche Straßennetz konzentriert werden. 

 − − 2.3.1.2 
 

Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, flä-
chen- und energiesparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und woh-
nortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbe-
flächen hinzuwirken.  

 − − 2.6.2/Anhang 
"Landesentwick-
lungsachsen" 

Landesentwicklungsachse Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Bad 
Waldsee (-Biberach a. d. Riß); 

 − − 2.6.4 Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer 
flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in 
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den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen kon-
zentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen ausreichende Frei-
räume erhalten werden.  

 − − 2.6.4.1 In den Verdichtungsräumen und den Randzonen um die Verdichtungsräume 
soll die Siedlungsentwicklung so konzentriert und geordnet werden, dass in 
den Entwicklungsachsen kleinräumig abgestimmte Zuordnungen von Wohn- 
und Arbeitsstätten, Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen und wohnortna-
hen Freiflächen erreicht sowie Überlastungs-Erscheinungen abgebaut werden. 
Bandartige Siedlungsentwicklungen sollen durch eine gegliederte Folge von 
Siedlungen und Freiräumen vermieden werden.  

 − − 3.1.2 Die Siedlungstätigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche sowie Schwer-
punkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen zu konzentrieren.  

 − − 3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

 − − 3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

 − − 4.2.2 Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen 
Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Ener-
gien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem 
Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine 
preisgünstige und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die ener-
giewirtschaftlichen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimi-
schen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

 − − Karte zu 2.1.1 
"Raumkatego-
rien" 

Darstellung als Randzone um einen Verdichtungsraum. 
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 Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 
nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 

 

 − − 2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwick-
lungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu kon-
zentrieren.  

 − − 2.2.3 (1) 
2.2.3 (2) 
/Strukturkarte 

Regionale Entwicklungsachse Meßkirch-Pfullendorf-Wilhelmsdorf-Ravens-
burg-Wangen i.A.-Isny i.A.-(Kempten) und Wangen i.A.-(Lindenberg) mit den 
Siedlungsbereichen Meßkirch, Pfullendorf, Wilhelmsdorf, Ravensburg/Wein-
garten, Wangen i.A.-Isny i.A. im Zuge der Landes-Straßen L 195; L 212, 
L 201, L 201b, L 288, B 32, B 12. 

Darstellung der Gemeinde Baindt als Teil des Verdichtungsbereiches innerhalb 
der Region. 

 − − 2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Gemeinde Baindt als Siedlungsbereich. Die Siedlungsentwick-
lung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen […] zu konzentrieren. In diesen 
Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur Auf-
nahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 

 
  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Das Planungsgebiet befindet sich im Randbereich der regionalen Entwicklungsachse Meßkirch-
Pfullendorf-Wilhelmsdorf-Ravensburg-Wangen i.A.-Isny i.A.-(Kempten) und Wangen i.A.-(Linden-
berg) des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. Die Gemeinde Baindt ist im Regionalplan als 
Siedlungsbereich (Siedlungsschwerpunkt) mit angemessener Siedlungsentwicklung ausgewiesen. 
Darüber hinaus befindet sie sich im Verdichtungsbereich innerhalb der Region. Die Ziele des Regi-
onalplanes fordern ausdrücklich die Sicherung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Woh-
nungs-Angebotes in diesem Bereich. Die Planung stimmt mit diesen Zielen des Regionalplanes 
überein. Die Planung steht somit in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten 
Zielen des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 

  Der regionale Grünzug Nr. 01 "Zusammenhängende Landschaft im nördlichen Schussental mit An-
schluss an den Altdorfer Wald" ist von dem überplanten Bereich nicht betroffen. 

  Die Gemeinde Baindt verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. Die überplanten Flä-
chen werden hierin als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen 



 Gemeinde Baindt    Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des  
Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil mit 69 Seiten, Fassung vom 05.09.2019 

Seite 39 

Festsetzungen und Gebiets-Einstufungen mit den Darstellungen des gültigen Flächennutzungspla-
nes nicht übereinstimmen, werden die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Rahmen einer 
Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

  Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan trifft für den betroffenen Bereich keine 
konkreten Aussagen. 

  Als Wohnbaufläche erscheint der überplante Bereich geeignet, da er eine starke Anbindung an die 
vorhandene Siedlungs-Struktur sowie vorhandene Erschließungsvorgaben aufweist. Der Bereich ist 
weder exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Das Ausmaß der Bebauung ist 
mit einer organischen Siedlungsentwicklung im Gesamtgemeindegebiet vereinbar. 

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
8.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Das Plangebiet befindet sich im Sanierungsgebiet "Ortskern II". In den Jahren 2014/15 wurde 
hierzu ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll die 
Überlegungen dieses Wettbewerbes konkretisieren und die planerischen Voraussetzungen dazu 
schaffen. Deshalb wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde Baindt geprüft. 

  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungs-Termines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonde-
ren auf die Erforderlichkeit einer schalltechnischen Untersuchung und einer FFH-Vorprüfung sowie 
auf die Gültigkeit des artenschutzrechtlichen Fachgutachtens hingewiesen. Des Weiteren wurde der 
Umgang mit den ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten HQ100 sowie HQExtrem und die ge-
plante Bachöffnung angesprochen. Dieses Thema wurde zusätzlich in einem Termin im Landrats-
amt mit der Gemeinde und dem Erschließungsplaner ausführlich behandelt. 

  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preis-
günstigen Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu schaffen, sowie unterschiedliche und 
zeitgemäße Bauformen zu ermöglichen. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes 
Planungs-Instrument geschaffen werden. 

  Für das geplante allgemeine Wohngebiet soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Sied-
lungs-Struktur hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hin-
aus, bei möglichst effektiver Ausnutzung der Flächen, preisgünstigen Wohnraum für die ortsansäs-
sige Bevölkerung zu schaffen, ohne dadurch die landschaftlich und städtebaulich hochwertige Si-
tuation zu beeinträchtigen. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße Bauformen 
verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und bedarfsgerechtes Planungs-In-
strument geschaffen werden. 
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  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren 
gem. § 51 LBO). 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungs-
planes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu erfolgt im so genannten beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Dies ist 
aus folgenden Gründen möglich:  

− bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. 

− die zulässige Grundfläche liegt 2.720 m² und folglich unter 20.000 m². 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab. 

  Der geänderte Teilbereich basiert auf dem Festsetzungskonzept des ursprünglichen Planes und wird 
in bestimmten Teilbereichen verändert und/oder ergänzt. Die Systematik des geänderten Teilbe-
reiches entspricht weiterhin den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungs-
plan"). 

 
8.2.5  Städtebauliche Entwurfs-Alternativen 

  Im Rahmen der Entwurfs-Planung gab es intensive Beratungen zur Anpassung der im Wettbewerb 
gezeigten Planungen als Grundlage zu diesem Bebauungsplan. Final wurden drei unterschiedliche 
Alternativen erarbeitet. Hierbei wurden die Plangebiete der beiden Bebauungspläne "Wohnen Fi-
scherareal" und "Mischgebiet Fischerareal", welches sich ebenfalls in Aufstellung befindet, gemein-
sam entwickelt, da sie in engem räumlichem und zeitlichem Zusammenhang stehen. Das Konzept 
der städtebaulichen Entwürfe teilt das Gebiet in vier Bereiche. Ganz im Westen ist die Ansiedlung 
des gewerblichen Anteils im Mischgebiet geplant. Östlich anschließend sollen die Wohnnutzungen 
des Mischgebietes und durch die Erschließungsstraße getrennt die neue Wohnbebauung des Wohn-
gebietes realisiert werden. Ganz im Osten (im Bereich des Bebauungsplanes "Wohnen Fischer-
areal") wurde die Bestandsbebauung westlich der "Küferstraße" aufgenommen, die in den städte-
baulichen Entwürfen aber nicht gesondert dargestellt wurde. 
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  Die Alternative 1 ordnet den Lebensmittelmarkt (und damit die gewerbliche Nutzung) im Westen 
des Plangebietes an, um eine lärmabschirmende Wirkung zur Kreisstraße K 7951 gegenüber der 
Wohnbebauung im Mischgebiet zu haben und gleichzeitig mit der südlich anschließenden geplan-
ten Lagerhalle des Bauhofs den Rand des Gemeindegebietes zur offenen Landschaft zu bilden. 
Entlang der Kreisstraße ist eine Ortsrandeingrünung vorgesehen. Im östlichen Bereich reihen sich 
fünf Mehrfamilienhäuser entlang einer imaginären Nord-Süd-Achse im Plangebiet des Mischge-
bietes und fünf Stadtvillen im Plangebiet des Wohngebietes. Ganz im Osten (im Bereich des Be-
bauungsplanes "Wohnen Fischerareal" wurde die Bestandsbebauung westlich der "Küferstraße" 
aufgenommen. Die Erschließung erfolgt über eine gemeinsame Zufahrt für Lebensmittelmarkt und 
Wohnnutzung von der "Marsweiler Straße" aus. Die Straße verläuft entlang der geplanten bachbe-
gleitenden Grünfläche, die durch die Öffnung der Verdolung des Sulzmoosbaches entstehen soll, 
gen Osten um dann entlang der gemeinsamen Grenze der Geltungsbereiche der beiden Bebau-
ungspläne im Süden in die "Ziegeleistraße" einzumünden.   

  Die Alternative 2 zeigt eine getrennte Erschließungsvariante für den Lebensmittelmarkt und die 
Wohnnutzungen. Hierbei gehen beide Erschließungsstraßen von der "Marsweiler Straße" ab, wobei 
die Erschließungsstraße der Wohnnutzungen den "Sulzmoosbach" über ein Brückenbauwerk quert. 
Sie verläuft dann nach Süden und mündet in die "Ziegeleistraße". Im mittleren Bereich dieser 
Erschließungsstraße sind Verkröpfungen dargestellt, die eine Art Quartiersplatz bilden. Zur Ver-
kehrsberuhigung soll mittig eine Insel mit einer Bepflanzung entstehen, die damit die Fahrspuren 
verengt. Die Bebauung der Wohnnutzung unterscheidet sich in der Art, Anzahl und Anordnung der 
Gebäude. Westlich der Erschließungsstraße sind vier Stadtvillen locker verteilt im nördlichen Be-
reich gefolgt von drei Mehrfamilienhäusern im Süden dargestellt. Östlich sind drei Stadtvillen im 
Norden sowie drei Mehrfamilienhäusern im Süden in Reihe angeordnet. 

  Auch in Alternative 3 gibt es eine getrennte Erschließungsvariante für den Lebensmittelmarkt und 
die Wohnnutzungen. Die Erschließungsstraße der Wohnnutzungen führt hier aber von der östlich 
gelegenen "Küferstraße" in das Wohngebiet, verläuft dann entlang der geplanten bachbegleiten-
den Grünfläche gen Westen, um dann entlang der gemeinsamen Grenze der Geltungsbereiche der 
beiden Bebauungspläne im Süden in die "Ziegeleistraße" zu münden. Beidseitig der Erschließungs-
straße sind Stadtvillen locker angeordnet. Nur im Nordosten sind zwei Mehrfamilienhäuser geplant. 

  Im weiteren Verlauf der Planungen wurde von Seiten der Gemeinde noch die Realisierung eines 
Demenzzentrums angeregt. Dieses könnte im südlichen Bereich des Mischgebietes vorgesehen wer-
den. Hierfür wurden in Alternative 1 die drei südlichen Mehrfamilienhäuser durch die Planungen 
zum Demenzzentrum ersetzt.  

 
8.2.6  Räumlich-strukturelles Konzept 

  Das räumlich-strukturelle Konzept zielt darauf ab, die vorhandene Bebauung des Ortskerns nach 
Westen zu ergänzen und damit die Gemeindegrenze abzurunden. Der Bereich schließt im Osten 
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und Süden an die bestehende Bebauung an. Die geplante Bebauung orientiert sich an deren Aus-
richtung. 

  Das geplante allgemeine Wohngebiet wird durch eine Sammelstraße erschlossen, die im Nord-
Westen in die "Marsweiler Straße" und im Süd-Westen in die "Ziegeleistraße" einmündet. 

  Zur Erläuterung des räumlich-strukturellen Konzeptes wurde eine 3D-Visualisierung erarbeitet. Die-
ses diente als Anschauungs-Hilfe im Rahmen der Beratungen des Gemeinderates zu dem Festset-
zungskonzeptes und kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

  Auf die Umsetzbarkeit von alternativen Formen der Energiegewinnung wird ein besonderer Stel-
lenwert gelegt. Speziell im Bereich der kompakteren Bauformen (Geschoßwohnungsbau, Reihen- 
oder Kettenhäuser) ist eine Ausrichtung der Gebäude in Ost-West-Richtung bei der überwiegenden 
Zahl der Grundstücke möglich. Eine exakte bzw. verbindliche Ausrichtung aller Gebäude in Ost-
West-Richtung ist jedoch aus städtebaulichen Gründen nicht sinnvoll. Des Weiteren ist ein Anschluss 
aller Gebäude an die gemeindliche Fernwärmeversorgung geplant. 

 
8.2.7  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des gesamten Gebietes Veränderungen 
wie folgt vorgenommen: 

 − Im allgemeinen Wohngebiet ist eine ausnahmsweise Zulässigkeit (§1 Abs. 5 BauNVO) von An-
lagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gem. § 4 Abs. 2 
Nr. 3 BauNVO vorgesehen. Der Bereich ist auf Grund seiner Erschließungs-Situation und Grund-
stücks-Bemessung nur bedingt geeignet, solche Nutzungen umzusetzen. Zudem sind die damit 
u.U. verbundenen Nutzungskonflikte auf Grund der Kleinräumigkeit des geplanten Wohngebie-
tes teilweise nur schwer lösbar. Die ausnahmsweise Zulässigkeit lässt jedoch eine auf den Ein-
zelfall bezogene Prüfung zu. 

− Grundsätzlich ausgeschlossen werden im allgemeinen Wohngebiet fernmeldetechnische Haupt-
anlagen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (z.B. Mobilfunkmasten) sowie Nebenanlagen dieser Art 
gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgege-
danken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden 
werden, dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das 
Gebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in ihrem Wohl-
befinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechnische Be-
einträchtigung gegeben wäre. Es soll auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass 
durch die gegenständliche Aufstellung des Bebauungsplanes möglichst wenige Änderungen an 
dem Status quo erfolgen sollen. Bisher sind keine Mobilfunkanlagen im Plangebiet vorhanden 
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ohne, dass es zu Versorgungsengpässen gekommen wäre. Daraus lässt sich ableiten, dass die 
flächendeckende Versorgung des Gemeindegebietes nicht gefährdet und ein Standort im Gel-
tungsbereich dieses Bebauungsplanes erforderlich wäre. 

− Ferner werden Hauptanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft sowie Nebenanlagen 
dieser Art gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Be-
einträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem 
Übergangsbereich zur freien Landschaft zu vermeiden. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3-5 BauNVO angeführten Nutzun-
gen: Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen. Die genannten Nutzun-
gen sind nicht geeignet, innerhalb der überplanten Flächen aufgenommen zu werden. Unlös-
bare Nutzungskonflikte sowie die Unmöglichkeit der Integration in die kleinräumige städtebau-
liche Gesamtsituation sind die Gründe hierfür. 

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan").  
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung von Grundflächenzahlen für die Typen 1 und 2 ergibt einen möglichst großen 
Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschiedlichen 
Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,40 befindet sich im Rahmen 
der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für allgemeine 
Wohngebiete.  

 − Durch die Möglichkeit, die zulässige Grundfläche für bauliche Anlagen durch Parkplätze, Zu-
fahrten etc. zu überschreiten, wird eine sinnvolle Voraussetzung getroffen, um den ruhenden 
Verkehr aus den öffentlichen Bereichen fern zu halten. Die in der Baunutzungsverordnung (§ 19 
Abs. 4) vorgesehene Überschreitungs-Möglichkeit von 50 % ist für ein Baugebiet der vorliegen-
den geplanten Art nicht ausreichend. Allein durch die erforderlichen und zulässigen Garagen 
und/oder Stellplätze ist in der Regel das Überschreitungs-Potenzial ausgeschöpft. Zu berück-
sichtigen bleiben alle anderen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (Wege, Terrassen, 
Schuppen, Gewächshäuschen, Spielgeräte, Schwimmbecken etc.) sowie unter Umständen un-
terirdische Anlagen. Eine beliebige Ausdehnung der Überschreitungs-Möglichkeit für alle in 
§ 19 BauNVO genannten Anlagen auf den im Plan festgesetzten Wert würde u.U. zu Fehlent-
wicklungen führen, da dann z.B. Grenzgaragen in einem nicht vertretbaren Maße zulässig wä-
ren. Die getroffene Regelung sieht eine differenzierte Überschreitungsmöglichkeit vor. Für die 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen besteht auf Grund von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO eine Überschreitungsmöglichkeit von 50 % der zulässigen Grundfläche. Für die in den 
abweichenden Bestimmungen dieser Planung genannten Anlagen besteht eine weiter gehende 
Überschreitungsmöglichkeit. Die Kappungs-Grenzen für die einzelnen Nebenanlagen-Typen 
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sind daher unterschiedlich. Eine solche Differenzierung wird zwar in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
nicht ausdrücklich erwähnt, sie ist jedoch auf Grund der Ausführungen in den einschlägigen 
Kommentierungen als zulässig anzusehen (vgl. Fickert/Fieseler zu § 19 Rn 23). 

 − Die Festsetzung einer Geschoßflächenzahl von 1,00 befindet sich im Rahmen der durch § 17 
Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenzen. 

 − Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße in Kombination mit den Gebäudehöhen ist sinnvoll, 
um eine homogene Art der Bebauung und Ausnutzung der Baukörper vorzugeben. 

 − Die gleichzeitige Festsetzung von First- und Wandhöhen über NN schafft einen verbindlichen 
Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik 
schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvoll-
ziehbar und damit kontrollierbar. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die eingearbei-
teten Höhenlinien eindeutig bestimmt. Die festgesetzten First- und Wandhöhen orientieren sich 
an der Höhe der Erschließungsstraße. 

 − Bei den festgesetzten Wand- und Firsthöhen wird unterschieden zwischen Hauptgebäuden mit 
Terrassengeschoß, Hauptgebäuden mit Sattel- oder Walmdach, Hauptgebäuden mit Pultdach 
und Hauptgebäuden mit Flachdach. Bei Hauptgebäuden mit Sattel- bzw. Walmdach und 
Hauptgebäuden mit Flachdach geht die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte eindeutig 
aus den textlichen Festsetzungen hervor. Bei Hauptgebäuden mit Terrassengeschoß (A) bzw. 
Hauptgebäuden mit Pultdach (B) ist die Bestimmung der höchstzulässigen Punkte auf Grund 
festgesetzter Einschränkungen schwieriger. Für diese beiden Arten ist hier daher ein Schema 
dargestellt. 

 

  
  Die festgesetzte offene Bauweise wird nicht weiter differenziert. Die Festsetzung einer offenen Bau-

weise beschränkt die Längenentwicklung von Baukörpern auf max. 50 m. Im Bereich des allgemei-
nen Wohngebietes (WA) stellt diese Vorgabe eine sinnvolle Richtschnur zur Erlangung einer in 
Bezug auf die allgemeine städtebauliche Struktur verträglichen Baukörpergröße dar. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche 
Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche) hin-
ausgehen. Dadurch entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung 
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der Gebäude im Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben 
bedingten Grundstücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der 
Vergabe der Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude (z.B. Garagen) sind 
auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Durch die überbau-
baren Grundstücksflächen wird der Abstand zu den o.g. qualifizierten Straßen verbindlich geregelt, 
so dass mögliche Gefahrenpotenziale ausgeschlossen bleiben. 

  Die höhere der waagerechten Dachkanten (Firstseite) von Pultdach-Hauptgebäuden darf nicht nach 
Norden gerichtet sein, um das nördlich anschließende Grundstück, vor allem in den Winter-Mona-
ten, möglichst wenig ungünstig zu verschatten. Außerdem ist der Wärme- und Lichtgewinn für 
Pultdach-Gebäude umso höher, wenn die höhere der traufseitigen Wände in die südliche Richtung 
ausgerichtet ist, da dadurch eine größere Fläche bestrahlt wird.  

  

 

 

 

 

 

  Für die privaten Gärten wird die Zulässigkeit von baulichen Anlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen verbindlich geregelt. Auf der Grundlage der §§ 12, 14 und 23 BauNVO werden 
Vorgaben für die Zulässigkeit von nicht störenden Anlagen getroffen. Dies trägt dazu bei, Unklar-
heiten im Umgang mit Rechtsvorschriften bei der Bauherrschaft auszuräumen (Zulässigkeit und 
Genehmigungs- bzw. Verfahrensfreiheit). Die Ausweisung einer speziellen Fläche für Garagen ist 
nicht in jedem Fall erforderlich, da Garagen ebenso innerhalb und außerhalb der Baugrenzen er-
richtet werden können.  

Grundsätzlich ausgeschlossen werden Mobilfunkanlagen (fernmeldetechnische Nebenanlagen 
gem. § 14 Abs. 2 BauNVO). Der Ausschluss dieser Anlagen ist erforderlich, um dem Vorsorgege-
danken Rechnung zu tragen. Genaue Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind zum 
Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt bzw. abgesichert. Gleichzeitig soll vermieden 
werden, dass durch das Erscheinungsbild der Anlagen eine negative optische Wirkung auf das all-
gemeine Wohngebiet entstehen könnte. Die Bewohner könnten durch die Anlagen nachhaltig in 
ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden, auch dann, wenn keine unmittelbare strahlentechni-
sche Beeinträchtigung gegeben wäre.  
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Ferner werden Nebenanlagen zur Erzeugung von Energie durch Windkraft gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 
BauNVO bzw. § 14 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen, um Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes sowie Konflikte mit dem Naturraum in diesem Übergangsbereich zur freien Landschaft 
zu vermeiden. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungs-Freileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungs-Träger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärm-Immissionen der "Marsweilerstraße" ein. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung der zu er-
wartenden Straßenverkehrslärm-Immissionen der "Marsweilerstraße" im Plangebiet durch das 
Büro Sieber durchgeführt (Gutachten vom 20.09.2018). Die Berechnungen der Verkehrslärm-Im-
missionen zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) im nördlichen Teil des geplanten Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "Woh-
nen Fischerareal" tagsüber und nachts überschritten werden. 

Im Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) wird der Orientierungswert von 55 dB(A) bis zu einem 
Abstand von ca. 58 m zu Fahrbahnmitte der "Marsweilerstraße" um bis zu 8 dB(A) überschritten. 
Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert von 45 dB(A) bis zu einem Abstand von ca. 66 m zur 
Fahrbahnmitte der "Marsweilerstraße" um bis zu 9 dB(A) überschritten. Im überbaubaren Bereich 
werden die Orientierungswerte um bis zu 3 dB(A) tagsüber bzw. 4 dB(A) nachts überschritten. Die 
Grenzwerte der 16. BImSchV werden tagsüber um bis zu 4 dB(A) und nachts um bis zu 5 dB(A) 
überschritten. Im überbaubaren Bereich werden die Grenzwerte der 16. BImSchV tagsüber und 
nachts eingehalten. 

Um die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 im Plangebiet zu gewähr-
leisten, sind Lärmschutz-Maßnahmen erforderlich. Aufgrund der Tatsache, dass im überbaubaren 
Bereich nur geringfügige Überschreitungen der Orientierungswerte auftreten und die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden, wird eine aktive Lärmschutz-Maßnahme im vor-
liegenden Fall als nicht sinnvoll erachtet. Eine solche Maßnahme wäre zudem im Bezug auf das 
Landschaftsbild als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. 

Der Konflikt soll daher mit der Umsetzung passiver Lärmschutz-Maßnahmen (Orientierung der zum 
Lüften erforderlichen Fensteröffnungen von Aufenthalts- und Ruheräumen, Festsetzung des Schall-
dämmmaßes der Außenbauteile, aktive lüftungstechnische Anlagen) gelöst werden. Da sich im 
nördlichen Bereich des Plangebietes mit Überschreitungen der Orientierungswerte von mehr als 
3 dB(A) im Nachtzeitraum eine Orientierung von Ruheräumen in Richtung Süden nicht sinnvoll 
umsetzen lässt, wird in diesem Bereich die Installation von aktiven lüftungstechnischen Anlagen 
für Ruheräume festgesetzt. Ansonsten wird der Konflikt mit einer Orientierung der zur Lüftung von 
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Aufenthaltsräumen und Ruheräumen benötigten Fensteröffnungen in Richtung Westen, Süden und 
Osten gelöst. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert. 

Zudem wirken auf das Plangebiet die Gewerbelärm-Immissionen durch die nächtliche Nutzung des 
östlich gelegenen Parkplatzes im Fall von Veranstaltungen ein. Diese wurden im Rahmen der o.g. 
schalltechnischen Untersuchung ermittelt und gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm) bewertet. 

Die Berechnungen zeigen, dass der Immissionsrichtwert der TA Lärm für seltene Ereignisse von 
nachts 55 dB(A) im gesamten Plangebiet eingehalten wird. Der maximal zulässige Spitzenpegel 
wird im überbaubaren Bereich eingehalten.  

Da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowie der maximal zulässige Spitzenpegel eingehalten 
werden, sind keine Lärmschutz-Maßnahmen aufgrund der Gewerbelärm-Immissionen des Park-
platzes erforderlich. 

Auf das Plangebiet wirken zudem die Gewerbelärm-Immissionen des südlich befindlichen Bauhofes 
bzw. Wertstoffhofes ein. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Bebauungsplan "Innere 
Breite" wurde ein Lärmschutz-Konzept erarbeitet, welches sicherstellt, das mit keinen Überschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte im Bereich der geplanten Wohnbebauung zu rechnen ist (Gutach-
ten Büro Sieber vom xx.xx.2018). Im Plangebiet sind daher keine Lärmschutz-Maßnahmen auf-
grund der Gewerbelärm-Immissionen des Bauhofes/Wertstoffhofes erforderlich. 

 
8.2.8  Infrastruktur 

  Die Ausführungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Lage der Hauskontrollschächte ist hinweis-
lich zu sehen, da deren genaue Lage zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt ist. Die 
Hauskontrollschächte sind nicht überbaubar. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen. Die Bauherrschaft wird daher im Rahmen der Festsetzung zu den über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) vorsorglich darauf hingewiesen, dass in den Bereichen 
der Hauskontrollschächte keine Bebauung möglich sein wird, um architektonische Umplanungen 
bzw. Missverständnisse hinsichtlich der Überbaubarkeit der Grundstücke zu vermeiden. 

  Eine Trafostation ist nicht erforderlich.  

  Eine Wertstoff-Insel innerhalb des überplanten Bereiches ist nicht erforderlich. Direkt südlich-west-
lich anschließend, auf dem Gelände des Bauhofes ist bereits eine Wertstoff-Insel vorhanden. 

  Neben den o.g. Einrichtungen zur unmittelbaren Wohnumfeld-Verbesserung sind in räumlicher 
Nähe die wichtigen Infrastruktureinrichtungen des Ortes zu Fuß erreichbar (Schule, Kindergarten, 
Rathaus). 
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  Die Notwendigkeit zur Darstellung von zusätzlichen Infrastruktur- bzw. Gemeinbedarfseinrichtun-
gen besteht nicht. Die bestehenden Einrichtungen decken den mittelfristigen Bedarf ab.  

 
8.2.9  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die "Marsweiler Straße" hervorragend 
an das Verkehrsnetz angebunden. 

  Die Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle "Kü-
ferstraße" am Dorfplatz durch die Linien des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes gegeben. 
Die nächstgelegenen Bahnhöfe liegen in Ravensburg und Weingarten. 

  Durch den Rad- und Fußweg entlang des geöffneten "Sulzmoosbaches" wird eine Verbindung zum 
Gemeindezentrum geschaffen 

  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über eine Zufahrt von der "Marsweiler Straße" aus. 
Die Erschließungsstraße verläuft entlang der geplanten Grünfläche gen Osten um dann entlang der 
westlichen Grenze des Geltungsbereiches im Süden in die "Ziegeleistraße" einzumünden. Es sind 
gestalterische Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung Verkehrs-Verlangsamung vorgesehen (siehe 
Planskizze Abbildung 1). Für die Verkehrsfläche wird auf die Einzeichnung von konkreten Flächen 
für Begleitgrün zur Verkehrsberuhigung in die Planzeichnung verzichtet. Diese können entweder im 
Rahmen der Erschließungs-Planung vorgesehen werden oder zu einem späteren Zeitpunkt in Ab-
stimmung mit den Grundstückseigentümern festgelegt werden. Die Regelquerschnitte der Wege, 
der Sichtflächen sowie der Ausrundungen im Bereich der Einmündungen sind entsprechend der 
einschlägigen Richtlinien entworfen. Dadurch ist die problemlose Benutzung durch dreiachsige Lkw 
(Einsatzfahrzeuge) sichergestellt. Der an den maßgeblichen Stellen vorgesehene Regelquerschnitt 
von 5,50 m ist für einen Begegnungsfall von einem Lkw und einem Pkw bei verlangsamter Ge-
schwindigkeit ausgelegt. 
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Abbildung 1: Planskizze Begleitgrün zur Verkehrsberuhigung 
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9  Begründung – Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

9.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB  

9.1.1  Umweltprüfung  

  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Umwelt-
berichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht erfor-
derlich, da die Aufstellung des Bebauungsplans "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des 
Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB).  

 
9.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung  

  Eingriffe, die auf Grund des Bebauungsplans "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Be-
bauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu zu erwarten sind, gelten 
als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
(gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine 
Abarbeitung der Eingriffs-Regelung ist somit nicht erforderlich. 

 
9.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)  

9.2.1  Bestandsaufnahme  

  Das Plangebiet liegt im westlichen Randbereich des bebauten Bereiches von Baindt, westlich des 
Orts-Zentrums. Im Norden, Osten und Süden des Plangebietes befindet sich Wohnbebauung, nörd-
lich grenzt direkt die "Marsweiler Straße", südlich die "Ziegeleistraße" an. Im Westen wird das 
Gebiet durch eine Grünfläche begrenzt. Diese grenzt weiter westlich an die Kreisstraße K 7951 an 
und bildet die Grenze zur weiter westlich gelegenen freien Landschaft. Das Plangebiet selbst ist 
durch Bestandsbebauung (ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle), Wohnbebauung mit Hausgär-
ten sowie Grünflächen mit alten Bestandsbäumen und -sträuchern und einer Teilfläche des offen-
fließenden Sulzmoosbaches geprägt. Im Bereich der ehemaligen Hofstelle verläuft nördlich tangie-
rend eine vollversiegelte Zufahrtsstraße.  

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich derzeit um eine am Ortsrand von 
Baindt gelegene, teilweise mit Bestandsgebäuden (ehemalige, leerstehende Hofstelle mit diversen 
Scheunen sowie aktuell genutzte Wohngebäude) bestandene Fläche mit Baumbeständen hohen 
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Alters und einem hohen Anteil an diversen Gehölzstrukturen. Im Bereich der ehemaligen Hofstelle 
handelt es sich bei den Bäumen vorwiegend um Kern- und Steinobstbäume. Weitere, vereinzelte 
Obstbäume befinden sich auf der größeren Wiesenfläche im südwestlichen Bereich des Plangebie-
tes. Einige der Bäume weisen Asthöhlen auf, wodurch sie als Habitatbäume beschrieben werden 
können. Wenige Bäume sind gänzlich abgestorben. Die Wiesenfläche kann als relativ artenarmes 
Grünland beschrieben werden, mit schnittverträglichen Arten des Wirtschaftsgrünlands. Im nord-
östlichen Teilbereich verläuft ein offener Teilabschnitt des Sulzmoosbaches, gesäumt von Bäumen 
und Sträuchern.  

Um zu prüfen, ob in den genannten Bereichen artenschutzrechtlich relevante Arten vorkommen, 
wurde das Gebiet an drei Terminen zwischen Juni und Juli 2015 durch einen Biologen begangen 
(siehe artenschutzrechtlicher Kurzbericht des Büros Sieber vom 10.02.2016). Dabei fanden sich 
fünf Fledermausarten und 19 Vogelarten, darunter einige wertgebende Vogelarten, die das Gebiet 
als Brutlebensraum oder als Nahrungshabitat nutzen; darunter bspw. Feld- & Haussperling, Girlitz, 
Mauersegler oder Weidenmeise.  

  Schutzgebiete/Biotope, Biotopverbund (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Das FFH-Gebiet 
"Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Schutzgebiets-Nr. 8223-311) liegt mit 
dem Sulzmoosbach als Teilfläche davon in einem Abstand von etwa 100 m westlich des Plange-
bietes. In diesem Teilbereich (Fließgewässer LRT 3260, ggf. LRT 91E0*) sind als Erhaltungsziele 
die Vorkommen von Groppe, Steinkrebs, Kleine Bachmuschel und auch der Strömer genannt.  

Die nächsten gem. § 30 BNatSchG kartierten Biotope bzw. Teilflächen davon liegen in etwa 260 m 
südöstlicher ("Feldgehölz nordwestl. NSG Annaberg", Nr. 1812-3436-0452) bzw. 350 m östlicher 
Richtung ("Sulzmoosbach (Baindter Wald bis Baindt)", Nr. 1812-4436-7124) zum Plangebiet. 
Der Kreisstraße K 7951 in südlicher Richtung folgend befindet sich nach etwa 415 m das Biotop 
"Straßenhecke Baindt" (Nr. 1812-3436-0449). Zudem befindet sich in südöstlicher Richtung das 
Naturschutzgebiet "Annaberg" (Schutzgebiets-Nr. 4.199) mit einer Entfernung von etwa 320 m.  

Des Weiteren befinden sich in einem Abstand von etwa 250 bzw. 300 m östlicher Richtung Kern-
flächen des landesweiten Biotopverbund mittlerer Standorte. Angrenzend daran mit östlichem Ver-
lauf schließen sich Kern- und Suchräume in Richtung freie Landschaft an.  

In westlicher Richtung, an das Dorfgebiet von Baindt angrenzend, beginnt der Regionale Grünzug 
Nr. 01 "Zusammenhängende Landschaft im nördlichen Schussental mit Anschluss an den Altdorfer 
Wald". 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Aus geologischer Sicht gehört 
das Plangebiet zur Jungmoränenlandschaft des Voralpenlandes; genauer zum Verbreitungsbereich 
von Hasenweiler-Schottern und Auenlehm von unbekannter Mächtigkeit. Im Untergrund stehen 
daher würmzeitliche Schotter und Beckensedimente (häufig dicht gelagerter tonig-lehmiger Ge-
schiebemergel) an. Ursprünglich haben sich braune Auenböden und Auengleye und Auengleye aus 
Auenlehm aus feinkörnigen Hochwassersedimenten abgelagert (Überschwemmungsbereiche von 
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Flüssen und Bächen). Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerks-
relevant sein. 

Im Bereich der bebauten Grundstücke ist der Boden bereits nahezu fast vollständig teil-/versiegelt, 
ausgenommen die Privatgärten der südöstlich gelegenen Wohnhäuser. Im Bereich der landwirt-
schaftlich als Grünland genutzten Fläche sind die Böden vollständig unversiegelt, aber deutlich 
anthropogen überprägt (in geringem Umfang Verdichtung durch Befahrung mit Mähfahrzeugen; 
zudem Eintrag von Dünger). Auf Grund der derzeitigen Wiesennutzung können die vorkommenden 
Böden ihre Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schad-
stoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfüllen. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden 
Böden für Niederschlagswasser lagen zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine genauen Informa-
tionen vor. 

Gemäß Reichsbodenschätzung werden die Böden im Plangebiet mit hoher Funktion als Filter- und 
Puffer für Schadstoffe sowie hoher Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf eingestuft. 
Zudem ist die Bodenfunktion "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" ebenfalls mit hoch eingestuft; alle 
Bodenfunktionen sind mit Bewertungsklasse 3 eingestuft. In den bereits vollversiegelten Bereichen 
des Plangebietes kann der vorliegende Boden keine dieser Funktionen mehr erfüllen. In den offe-
nen Flächen (Grünland, bachbegleitende Grünfläche, Hausgärten) können die Funktionen dagegen 
noch vollumfänglich erfüllt werden.  

Die zukünftige Überplanung bzw. Flächenversiegelung ist als mittel-hoch einzustufen, da zwar ein 
Teil des Plangebietes (teil-)versiegelt ist, es sich bei den unversiegelten Bereichen jedoch um hoch-
wertige Böden handelt. 

  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Oberflächig verlaufende 
Gewässer befinden sich mit einem Teilabschnitt des "Sulzmoosbaches" im nördlichen Bereich des 
Plangebiets mit einem etwa 40 m offen verlaufenden Bachlauf. Bachaufwärts in Richtung Dorfge-
biet von Baindt ist der Sulzmoosbach verdolt, ebenso bachabwärts. Nach einer verdolten Fließstre-
cke von etwa knapp 100 m im Bereich der Marsweiler-/Boschstraße verläuft der Sulzmoosbach 
wieder als offenes Fließgewässer. Auf Grund der weitgehend ebenen Geländelage ist nicht mit 
Überflutungsproblemen durch Hangwasser zu rechnen.  

Das Plangebiet befindet sich nach bisherigen Hochwassergefahrenkarten (HWGK) im Überschwem-
mungsbereich HQ100 und HQExtrem des genannten Sulzmoosbaches.  

Abwässer fallen durch die vorhandene Bebauung (Wohngebäude, ggf. ehemalige Hofstelle) bereits 
an und sind an die gemeindliche Kanalisation angeschlossen. Das Niederschlagswasser versickert, 
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sofern die Bodenbeschaffenheit es zulässt, in den unversiegelten, offenen Teilflächen des Plange-
bietes breitflächig über die belebte Bodenzone bzw. wird der gemeindlichen Kanalisation im Trenn-
system zugeleitet.  

Über den genauen Grundwasserstand ist nichts bekannt.  

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich z.T. um eine Freifläche sowie Bestandsbe-
bauung am westlichen Siedlungsrand von Baindt, auf der sich auf der südwestlich gelegenen Grün-
fläche in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Die zahlreichen verschiedenen Laubbäume bzw. 
Obstbäume sowie die umfangreichen Gehölzstrukturen tragen zur Frischluftbildung bei. Da die in-
nenliegende Bebauung eher kleinteilig ist (Ein- und Zweifamilienwohnhäuser mit Gärten im östli-
chen Teilbereich), kommt der Fläche keine besondere kleinklimatische Bedeutung zu. Die umlie-
gende Bestandsbebauung ist mit mehrstöckigen, größeren Wohn- und Gewerbebauten bzw. dem 
Bauhof und der Feuerwehr im Süden zu beschreiben. Hinsichtlich dieser Bebauung kann dem Plan-
gebiet eine gewisse Bedeutung für das Schutzgut zugesprochen werden. Größere Gewerbegebiete, 
die zu einer relevanten Schadstoffanreicherung in der Luft führen könnten, liegen nicht in räumli-
cher Nähe zum Plangebiet. Westlich in einem Abstand von etwa 90 m verläuft die Kreis-
straße 7951. In gewissem Umfang könnten sich hieraus sowie im geringen Umfang durch den 
Betriebsablauf des Bauhofes Luftschadstoffe im Plangebiet anreichern. Durch die bereits vorhan-
dene Versiegelung erwärmt sich das Gebiet stärker. Insgesamt ist allerdings wegen der Lage im 
ländlichen Raum von einer nur geringen vorbelasteten Luftqualität auszugehen.  

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Gemeinde Baindt 
liegt am nordwestlichen Rand des Schussenbeckens (Naturraum Bodenseebecken). Beim Plange-
biet selbst handelt es sich um einen Bereich in westlicher Ortsrandlage des Hauptortes Baindt. Im 
Norden schließt der überplante Bereich an die Marsweiler Straße an, im Westen an eine Freifläche 
(Grünland). Östlich und südlich befindet sich bestehende Mischbebauung. Das Gebiet ist als ebene 
Fläche zu beschreiben und aus der westlich gelegenen, freien Landschaft sehr gut einsehbar. Im 
nördlichen sowie nordöstlichen Bereich führt ein Rad-/Wanderweg am Gebiet direkt vorbei, sodass 
der Fläche eine gewisse Bedeutung für die Erholung zukommt. Im nordöstlichen Bereich des Plan-
gebietes befindet sich an dem offen verlaufenden Sulzmoosbach ein bedeutender Gehölz- und 
Baumbestand, welcher sich südöstlich entlang der Küferstraße weiter entlang zieht. Dieser Teilbe-
reich ist für das Landschafts- sowie Dorfbild von gewisser Bedeutung. Dem Plangebiet kommt somit 
zusammenfassend eine durchschnittliche Bedeutung für das Landschafts- und Ortsbild zu.  
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9.2.2  Auswirkungen der Planung 

  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): Durch die Errichtung der Baukörper und Verkehrsflächen und die damit einher-
gehende Versiegelung geht der Lebensraum der im Bereich des Grünlands sowie der Gehölzstruk-
turen vorkommenden Tiere und Pflanzen verloren. Die vorhandenen Obst-/Bäume sowie Gehölze 
werden voraussichtlich alle, bis auf die in der bachbegleitenden Zone und den bestehenden Haus-
gärten im Südosten des Plangebietes, gerodet. Da das Plangebiet am Ortsrand liegt, ist nicht mit 
der Zerschneidung von Lebensräumen zu rechnen. 

Da es sich im Bestand um eine aus naturschutzfachlicher Sicht größtenteils wenig hochwertige 
Fläche mit deutlichen Störeinflüssen durch die umliegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der 
Eingriff für das Schutzgut als gering einzustufen.  

Eine Aufwertung der Fläche erfolgt durch die Aufdeckung (Öffnung) eines Teilabschnittes des nörd-
lich verlaufenden Sulzmoosbaches. Durch eine naturnahe Neuanlage des Baches mit umfangrei-
chen Baum- und Strauchpflanzungen kann eine Vielzahl an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
geschaffen werden.  

  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Im Rahmen der Umweltprüfung 
wurde gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Vorprüfung zur Verträglichkeit des Vorhabens mit dem FFH-
Gebiet "Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute" (Nr. 8223-311)" durchgeführt. Bei 
Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Minimierungsmaßnahmen (insektenscho-
nende Außenbeleuchtung und Photovoltaik-Anlagen sowie Niederschlagswasserbewirtschaftung 
nach dem Stand der Technik, d.h. zwischenspeichern und filtern im Retentionsbecken westlich der 
Kreisstraße 7951sowie anschließende gedrosselte Einleitung in den "Sulzmoosbach", sowie Einlei-
tung des Überlaufs in das öffentliche Regenwasser-Kanalnetz ) sind erhebliche Beeinträchtigungen 
der Schutz- und Erhaltungsziele des genannten FFH-Gebietes nicht zu erwarten (siehe FFH-Vor-
prüfung des Büros Sieber vom 11.07.2018, überarbeitet am 13.02.2019). Die im Abstand von 
mehreren hundert Metern zum Plangebiet liegenden Biotope bzw. der Biotopverbund mittlerer 
Standorte sind von der Planung nicht betroffen. 

  Schutzgut Boden und Geologie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Planung er-
möglichte Bebauung bzw. teilweise Nachverdichtung und die damit einhergehende Versiegelung 
werden die Funktionen der betroffenen Böden beeinträchtigt bzw. gehen ganz verloren. Im Bereich 
der neuen Baukörper bzw. Zufahrtsflächen kommt es zu einer Abtragung der oberen Bodenschich-
ten. Die versiegelten Flächen können nicht mehr als Standort für Nutzpflanzen oder die natürliche 
Vegetation dienen und bieten Bodenorganismen keinen Lebensraum mehr. Zudem wird das ein-
treffende Niederschlagswasser in diesen Bereichen nicht mehr gefiltert und gepuffert. Landwirt-
schaftliche Ertragsflächen mit einer Fläche von etwa 1 ha gehen verloren. 
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  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die mit der Bebau-
ung verbundene Versiegelung wird die Durchlässigkeit der anstehenden Böden für Niederschlags-
wasser eingeschränkt. In Folge dessen verringert sich unter Umständen in geringem Umfang auch 
die Grundwasserneubildungsrate. Spürbare Auswirkungen auf den lokalen Wasserhaushalt sind 
jedoch auf Grund der geringen Flächengröße nicht zu erwarten. Das Schmutzwasser wird getrennt 
vom Niederschlagswasser gesammelt. Das gesammelte Niederschlagswasser wird über den Kanal 
zum Retentionsfilterbecken geleitet, gefiltert und gedrosselt in den "Sulzmoosbach" abgeleitet. Das 
anfallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die Anlage ist ausrei-
chend dimensioniert. Hochwasserspitzen des offen gelegten Sulzmoosbaches werden zunächst auf 
der bachbegleitenden Grünfläche abgepuffert und werden gegebenenfalls dem Kanal zum Retenti-
onsfilterbecken zugeführt. Das Ableiten von Schicht- und Grundwasser durch Drainagen über die 
Regenwasser- bzw. Schmutzwasserkanalisation ist ohne gesonderte wasserrechtliche Genehmigung 
grundsätzlich unzulässig. Sickerschächte sind unzulässig. 

Parallel zur Aufstellung des hier vorliegenden Bebauungsplans wird im Rahmen eines Antrags auf 
wasserrechtliche Genehmigung zur Aufdeckung des Sulzmoosbachs die Problematik des Hochwas-
sers HQ100 und HQExtrem abgearbeitet. Hierbei soll ein weiteres Teilstück des besagten Sulzmoosba-
ches, zwischen dem bestehenden offenen Verlauf im Osten und der Marsweilerstraße, aufgedeckt/ 
geöffnet werden um Retentionsflächen für Starkregenereignisse zur Verfügung zu stellen. Bei Um-
setzung dieser Maßnahme wird das Risiko für HQ100-Ereignisse ausgeräumt. 

  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Durch die Rodung der im südlichen und zentralen Plangebiet bestehenden Bäume und 
Gehölze entfällt die Luft filternde und Temperatur regulierende Wirkung. Durch die Bebauung der 
Wiesenfläche wird die Kaltluftbildung im Plangebiet unterbunden und auf die Offenflächen der 
weiter westlich gelegenen freien Landschaft beschränkt. Durch die Erhaltung und Schaffung von 
bachbegleitenden Grünstrukturen und Gehölzen (Aufdeckung eines Teilabschnittes des Sulzmoos-
baches) verbleibt eine Luft filternde und Temperatur regulierende sowie Frischluft produzierende 
Wirkung innerhalb des Plangebietes erhalten. Des Weiteren kann diese neu geschaffene Grünstruk-
tur als Kalt- und Frischluftschneise aus der westlichen freien Landschaft her fungieren. Auf Grund 
des eingeschränkten Umfangs der zu bebauenden Fläche sind allerdings keine erheblichen klein-
klimatischen Veränderungen zu erwarten.  

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Bebauung findet in 
einem von Norden und insbesondere Westen sowie der freien Landschaft her gut einsehbaren Be-
reich statt, grenzt jedoch an bestehende Bebauung an. Die Kreisstraße K 7951 bildet nach Westen 
in Richtung freie Landschaft weiterhin die Grenze des Ortsrandes und verlagert damit den Ortsrand 
nicht weiter in die freie Landschaft hinaus.  

Für die angrenzenden, bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erleb-
barkeit des dörflichen Umfeldes zu rechnen (Ausblick auf die Grünfläche). Die getroffenen Festset-
zungen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf 
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die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende Bebauung gut in 
die gewachsene dörfliche Struktur einfügt. Die nördlich vom Plangebiet liegende Grünfläche (bach-
begleitende Grünfläche) sowie deren westliche Erweiterung (Aufdeckung Teilabschnitt Sulzmoos-
bach) bleiben erhalten und können weiterhin als Treffpunkt und zentrumsnahes Naherholungs- 
oder Spielgebiet von den Dorfbewohnern genutzt werden. 

Durch die Planung wird das Landschaftsbild daher nur geringfügig beeinträchtigt. 

  
9.2.3  Konzept zur Grünordnung 

  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

  Im nördlichen Plangebiet wird eine öffentliche, bachbegleitende Grünfläche festgesetzt, die der 
Eingrünung dient und eine auflockernde Grünzone zwischen der vorhandenen und der geplanten 
Bebauung schafft bzw. zur Sicherung/Aufwertung des Uferbereiches des Sulzmoosbaches. Des Wei-
teren stellt diese Grünfläche Retentionsfläche zur Verfügung, sodass nach Starkregenereignissen 
kein Überschwemmungsrisiko für das Plangebiet besteht.  

  Die Fläche ist größtenteils mit älteren, hohen Bäumen bewachsen. Es handelt sich dabei teilweise 
um einen naturschutzfachlich hochwertigen Gehölzbestand. Um diesen in seinem Bestand zu si-
chern, werden im nördlichen sowie im südlichen Plangebiet zumindest sechs Bäume als zu erhal-
tende Bäume festgesetzt. 

  Im Durch die Festsetzung, dass pro 400 m² (angefangene) Grundstücksfläche mindestens 1 Laub-
baum sowie 3 Solitärsträucher zu pflanzen ist, wird eine ausreichende Durchgrünung des Bauge-
bietes gewährleistet. Zudem verbessert sich hierdurch der Lebensraumwert der Flächen für sied-
lungstypische Tierarten. 

  Bei der Auswahl der festgesetzten Gehölzarten wurde auf eine Verwendung standortgerechter, hei-
mischer Bäume und Sträucher geachtet. Einheimische Bäume und Sträucher bilden die Grundlage 
vieler Nahrungsketten und dienen der Erhaltung des Lebensraumes für Kleinlebewesen. Sie sollten 
deshalb gegenüber neophytischen Ziergehölzen vorgezogen werden. 

  Damit die privaten Zier- und Nutzgärten möglichst naturnah gestaltet werden sowie aus gestalte-
rischen Gründen werden Hecken aus Nadelgehölzen im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
sowie in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausgeschlossen. 

  Die Pflanzung von Sträuchern, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt sind (z. B Ziersträucher), wird 
auf max. 5 % der Grundstücksfläche zugelassen. Auf diese Weise soll zu einem gewissen Grad auch 
eine Bepflanzung mit nicht heimischen Gehölzen ermöglicht werden, ohne dass Fehlentwicklungen 
hinsichtlich naturschutzfachlicher oder landschaftsästhetischer Belange zu erwarten sind. 
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  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die groß-
flächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des Grund-
wassers ausgeschlossen. 

  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 4,50 m verwendet werden dürfen. 

  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Photo-
voltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster aufwei-
sen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 

  Die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinlebewesen kann erhalten werden, wenn Zäune einen Min-
destabstand zum natürlichen Gelände einhalten und auf Sockelmauern verzichtet wird. 

  Um den vorhanden Gehölzbestand als Lebensraum v.a. für Kleinlebewesen und Vögel zu sichern 
und gleichzeitig eine Eingrünung des Baugebietes zu gewährleisten, wird empfohlen die bestehen-
den Gehölze möglichst zu erhalten.  
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10  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

10.1  Örtliche Bauvorschriften 

10.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

  Die Dachformen für den Hauptbaukörper ermöglichen die Errichtung eines Satteldaches, Walmda-
ches, Pultdaches oder Flachdaches. Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner 
Baukörper und sind bereits an anderer Stelle im Gemeindegebiet umgesetzt. Regelungen für grund-
stücksübergreifende Gebäude mit einheitlicher Dachform und gleicher Firstrichtung (z.B. Doppel-, 
oder Reihenhaus) bezüglich einer einheitlichen Dachneigung oder eines profilgleichen Anbaus wer-
den nicht getroffen, da solche Regelungen erfahrungsgemäß Probleme im bauaufsichtlichen Ver-
fahren nach sich ziehen. Die Einengung auf eine einzelne Gradzahl stellt hierfür ebenfalls keine 
sinnvolle Alternative dar. Die ausführliche Definition des Pultdaches kann im Baugenehmigungs-
verfahren die Entscheidung erleichtern, ob es sich bei dem Dach eines Vorhabens um ein Pultdach 
handelt und ob demnach die sonstigen Festsetzungen zum Pultdach greifen (Firsthöhe und Dach-
neigung). Um ein Pultdach handelt es sich, wenn mindestens 75 % aller Dach-Ebenen des jewei-
ligen Hauptgebäudes zueinander parallel sind. Die Fläche einer Dach-Ebene wird in der senkrech-
ten Projektion auf die Fläche gemessen. 

  

 

 

 
  Das Spektrum für Dachneigungen ist im Sinne der Bauherrschaft breit gefasst. Es entspricht den 

ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch 
die Festsetzung von Wand- und Firsthöhen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine 
nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könnten. Die Regelung der Dachneigung bezieht sich auch 
auf Terrassengeschosse, da diese ebenfalls andere Dachformen, wie z.B. ein Pultdach haben kön-
nen. 

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Fotovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern ermöglichen. 
Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufstände-
rungswinkels der Solarmodule im äußeren Dachbereich von Pult- und Flachdächern. 

  Das Regelungs-Konzept für Gebäude-Anbauten (Widerkehre und Zwerchgiebel) und Dachaufbauten 
beschränkt sich auf Vorgaben zu den Ausmaßen und Abständen dieser Bauteile. Eine Koppelung 
mit der Gebäudelänge wird dabei vermieden, da die Gebäudelänge unter Umständen nicht ein-
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deutig definierbar und damit bestimmbar ist. Obwohl die Regelungen ein Maximum an Gestal-
tungsfreiheit und Planungs-Sicherheit darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass Beein-
trächtigungen für das Ortsbild nicht zu erwarten sind.  

  Die Vorschriften über Materialien und Farben lassen dem Bauherrn bewusst ausreichend Spielraum 
zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche. Es wird darauf verzichtet, bestimmte Materi-
alien auszuschließen. Sie orientieren sich einerseits an den umliegenden, landschaftsgebundenen 
Bauformen. Andererseits lassen sie der Bauherrschaft jedoch ausreichend gestalterischen Spielraum 
zur Verwirklichung von gewerblichen Bauformen. Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis 
Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild 
des Ortes. Die Farben fügen sich erfahrungsgemäß besonders gut in die landschaftliche Situation 
ein. 

  
10.2  Sonstige Regelungen 

10.2.1  Stellplätze und Garagen 

  Der erhöhte Bedarf an nachzuweisenden Stellplätzen je Wohnung wird mit der ländlich geprägten 
Umgebung, dem entsprechend geringen Angebot des öffentlichen Nahverkehrs und den eng be-
messenen Verkehrsflächen begründet. Die beiden ersten Faktoren führen dazu, dass Haushalte in 
der Regel mit mehr als einem Kraftfahrzeug ausgestattet sein müssen, um die für die tägliche 
Lebensführung notwendige Mobilität aufbringen zu können. Gleichzeitig sind die Verkehrsflächen 
so bemessen, dass den konkreten Erfordernissen des fließenden Verkehrs ausreichend Rechnung 
getragen ist. Die Belange des ruhenden Verkehrs sind insoweit berücksichtigt, als dass für den 
Besucherverkehr ausreichend Flächen zur Verfügung stehen. Es wurde hoher Wert auf eine wirt-
schaftlich bemessene Erschließung und eine geringe Versiegelung durch Verkehrsflächen gelegt. 
Die für die dort wohnende Bevölkerung erforderlichen Stellplätze können vom öffentlichen Ver-
kehrsraum nicht aufgenommen werden, weshalb auf den privaten Flächen ausreichende Stellplätze 
nachgewiesen werden müssen. Somit erfolgt die Regelung, um städtebauliche Fehlentwicklungen 
durch einen Mangel an Stellplätzen auszuschließen. 
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11  Begründung – Sonstiges  
  

 
11.1.1  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind nicht erkennbar. Die infra-
strukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einwohner bzw. Einrichtungen zu ver-
sorgen. 

  Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der Erlebbarkeit der freien 
Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen (z.B. Ausblick). 

 
11.2  Erschließungsrelevante Daten 

11.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 0,77 ha yyq 

  Flächenanteile:  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als WA 0,68  88,3 %  

 öffentliche Verkehrsflächen 0,04  5,2 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,05  6,5 %  

 

11.2.2  Erschließung 

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an das Trenn-System der öffentlichen Abwasserentsorgung 
der Gemeinde Baindt. 

  Wasserversorgung durch Anschluss an die gemeindliche Wasserversorgung. 

  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt. 

  Stromversorgung durch Anschluss an das Netz der NetzeBW AG, Biberach. 

  Gasversorgung durch Anschluss an das Leitungsnetz der Technischen Werke Schussental, Ravens-
burg. 

  Müllentsorgung durch die Müllabfuhr des Landkreises Ravensburg. 
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  Die Gemeinde beabsichtigt, die anfallenden Kosten zur Herstellung der Erschließungsanlage nach 
BauGB (Straßen, Straßen-Entwässerung, Straßen-Beleuchtung) im Rahmen der Grundstücksveräu-
ßerung in Rechnung zu stellen (so genannte Ablöseverträge).  

 
11.3  Zusätzliche Informationen 

11.3.1  Planänderungen 

  Bei der Planänderung vom 28.11.2018 fanden die Überlegungen und Abwägungen aus der öf-
fentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 27.11.2018 wie folgt Berücksichtigung.  

 − Änderung der Festsetzung "Allgemeines Wohngebiet" - zulässigen Nutzung (Beherbergungsbe-
triebe und Anlagen für kirchliche und sportliche Zwecke ausnahmsweise zulässig) 

− Textliche Ergänzung der Festsetzung "Überschreitung der Grundfläche" zur Klarstellung 

− Textliche Änderung der Festsetzung "Richtung der Firstseiten von Pultdach-Hauptgebäuden" zur 
Klarstellung 

− Änderung der örtlichen Bauvorschrift "Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet"  

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

  
  Für die in der Sitzung des Gemeinderates Baindt beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit-

zung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 12.07.2019) zur Verdeutlichung der mög-
lichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Be-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfs-
fassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im 
Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 24.07.2019 enthalten): 

 − Anpassung des Geltungsbereiches 

− Anpassung der Verkehrsfläche 

− Anpassung der Baugrenzen 

− Aufnahme der Festsetzung "Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung" 

− Redaktionelle Anpassung der Festsetzung "bachbegleitende Grünfläche" 

− Redaktionelle Anpassung der Festsetzung "Wasserfläche" 

− Aufnahme der Festsetzung "Flächen für Hochwasserschutzanlagen ", sowie Rücknahme der 
Baugrenze in diesem Bereich 

− Aufnahme der Festsetzung "Dachbegrünung" 

− Redaktionelle Anpassung der Festsetzung "Pflanzungen in dem Baugebiet" 
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− Aufnahme der Festsetzungen zur Geländeoberkante 

− Redaktionelle Änderung der Festsetzung Bereich der Änderung des Bebauungsplanes "Innere 
Breite" 

− Streichung der örtlichen Bauvorschrift " Ausnahmen von den Vorschriften zu den Dachformen, 
Widerkehren, Zwerchgiebeln und Dachaufbauten"  

− Redaktionelle Ergänzung der Örtlichen Bauvorschrift "Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dä-
chern" 

− Änderung der Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet 

− Aufnahme des Kapitels "Kennzeichnungen gem. § 9 Abs. 5 BauGB mit Zeichenerklärung" 

− Berichtigung der Schutzzonenbezeichnung des nahegelegenen Wasserschutzgebietes im Text- 
und Planteil 

− Streichung des Überschwemmungsbereiches HQ100 

− Änderung des Überschwemmungsbereiches HQExtrem 

− Änderung "Rad- und Fußweg" in "Unterhaltungs- und Fußweg" im Text und Planteil 

− Aufnahme des Hinweises "Flächen für Hochwasserschutzanlage" 

− Aufnahme des Hinweises "Begrenzungslinie für weiterführende Straße" 

− Aufnahme des Hinweises "Höhenpunkte für die Oberkante der geplanten Straße" 

− Ergänzung des Hinweises "Gewässerrandstreifen" 

− Ergänzung der Begründung beim Erfordernis der Planung 

− Streichung der Begründung zu Versickerungsanlagen 

− Ergänzung der Begründung beim Schutzgut "Boden, Geologie und Fläche" 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates Baindt beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit-
zung eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 05.09.2019) zur Verdeutlichung der mög-
lichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinderatssitzung vorgenommenen Änderungs-Be-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den Inhalten dieser Entwurfs-
fassung identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte (ausführliche Abwägungen sind im 
Sitzungsprotokoll der Sitzung des Gemeinderates bzw. der Sitzungsvorlage der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates vom 17.09.2019 enthalten): 

 − Anpassung der nördlichen Baugrenze 

− Anpassung der Kennzeichnung "Umgrenzung von Flächen deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind" 

− Streichung des Wasserschutzgebietes "Brühl" in Planzeichnung und Textteil 
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− Anpassung des Hinweises "Begrenzungslinie für weiterführende Straße" 

− Aufnahme des Hinweises "Höhenpunkte für die Oberkante der geplanten Straße" in Planzeich-
nung 

− Änderungen der Begründung zum Schutzgut Boden in der Abarbeitung der Umweltbelange 

− Redaktionelle Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 

  Für die in der Sitzung des Gemeinderates Baindt beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der Sit-
zung, unter Beibehaltung des Fassungs-Datums, eine vollständige Entwurfsfassung (Fassung vom 
05.09.2019) zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgearbeitet. Die in der Gemeinde-
ratssitzung vorgenommenen Änderungs-Beschlüsse sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung 
identisch. Die Änderungen umfassen folgende Punkte: 

 − Änderung der Wand- und Firsthöhen für den Typ 2 

− Anpassung der Örtlichen Bauvorschrift "Anzahl der Stellplätze in dem Baugebiet" 

− Änderungen und Ergänzungen bei der Begründung 
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12   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darstellung aus dem Lan-
desentwicklungsplan Ba-
den-Württemberg 2002, 
Karte zu 2.1.1 "Raumka-
tegorien"; Darstellung als 
Randzone um einen Ver-
dichtungsraum 
 

Ausschnitt aus dem Regi-
onalplan Bodensee-Ober-
schwaben, Darstellung als 
Siedlungsbereich 
 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan; Darstellung 
als Grünfläche und als ge-
mischte Baufläche (M)  
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13   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick von Süden auf das 
Plangebiet mit Bestands-
gebäuden und Bäumen 

Blick von Westen auf Be-
standsgebäude (die abge-
rissen werden sollen, 
rechts im Bild), Parkflä-
che und angrenzende Be-
bauung der Ortsmitte 

Blick auf die Bestandsbe-
bauung im Südosten des 
Plangebietes 
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14   Verfahrensvermerke 
  

14.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 10.04.2018. Der Beschluss 
wurde am 13.04.2019 ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  

 

14.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand in der Zeit vom 23.04.2018 bis 07.05.2018 statt (gem. § 3 Abs. 1 
BauGB). 

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 17.12.2018 bis 18.01.2019 (Billigungsbeschluss 
vom 27.11.2018; Entwurfsfassung vom 28.11.2018; Bekanntmachung am 07.12.2018) statt 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Ferner wurde zu der Entwurfsfassung vom 01.08.2019 (Billigungsbe-
schluss vom 24.07.2019; Bekanntmachung am 09.08.2019) der Öffentlichkeit Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben (gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB). 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  

 

14.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
23.05.2018 unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom 10.12.2018 (Entwurfsfassung vom 
28.11.2018 Billigungsbeschluss vom 27.11.2018) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
Ferner wurde den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zu der Entwurfs-
fassung vom 01.08.2019 (Billigungsbeschluss vom 24.07.2019; Anschreiben vom 13.08.2019) 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben (gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 
und 4 BauGB). Eine weitere Gelegenheit zur Stellungnahme wurde den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange zu der Entwurfsfassung vom 05.09.2019 gegeben. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  
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14.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 17.09.2019 über die Entwurfs-
fassung vom 05.09.2019. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  

 

14.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Be-
bauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 
05.09.2019 dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 17.09.2019 zu Grunde lagen und 
dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  

 

14.6  Bekanntmachung und In-Kraft-Treten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am 27.09.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden mit Begründung für jede Person zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  

 

14.7  Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental wurde gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 2 BauGB für den Bereich des Bebauungsplanes "Fischerareal Wohnen" im Wege der Berichti-
gung angepasst.  

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  
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14.8  Ergänzendes Verfahren (gem. § 214 Abs. 4 BauGB) 

 Der Gemeinderat hat am 03.12.2019 die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens gem. § 214 
Abs. 4 BauGB zur Heilung beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung im ergänzenden Verfahren gem. § 214 Abs. 4 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
fand in der Zeit vom 20.01.2020 bis 21.02.2020 (Billigungsbeschluss vom 03.12.2019; Ent-
wurfsfassung vom 05.09.2019; Bekanntmachung am 10.01.2020 statt. 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden im ergänzenden Verfahren 
gem. § 214 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB Stellungnahmen eingeholt. Sie wurden mit Schreiben 
vom 07.01.2020 (Entwurfsfassung vom 05.09.2019; Billigungsbeschluss vom 03.12.2019) zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebau-
ungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 
05.09.2019 wurde Gemeinderat am 21.04.2020 gefasst (gem. § 10 Abs. 1 BauGB). 

Der Satzungsbeschluss wurde am 24.04.2020 ortsüblich bekannt gemacht (gem. § 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan "Wohnen Fischerareal" sowie 9. Änderung des Bebauungsplanes "In-
nere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie werden mit 
Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 

 
 Baindt, den …………. …………………………… 
  (S. Rürup, Bürgermeisterin)  
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Plan geändert am: 28.11.2018   
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Plan geändert am: 01.08.2019   

Plan geändert am: 05.09.2019   
 

    
 

 

Planer: 

 

…………………………… Büro Sieber, Lindau (B) 
 

(i.A. M. Sc. M. Wachten)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Nur die versiegelten Originalausfertigungen tragen die 
Unterschrift des Planers. Der Text ist auf der Grundlage der jeweils aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln erstellt. 
 


